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Vorträge und Diskussion

Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte 
haben in vielen Lebensbereichen unserer 
Gesellschaft zu Veränderungen geführt. 
Die junge Generation wächst in einer 
Lebenswelt auf, die u.a. geprägt ist von 
einem veränderten Rollenverständnis, 
von Berufstätigkeit beider Eltern und 
neuen Medien. Psychische Erkrankungen 
beginnen nicht selten schon im Kindes- 
und Jugendalter und können bis ins hohe 
Alter weiterbestehen. Das frühzeitige 
Erkennen und Behandeln ist immens
wichtig für eine adäquate Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen. Psychische 
Erkrankungen sind oft mit Beeinträchti-
gungen im familiären, schulischen und 
sozialen Umfeld der Kinder und Jugend-
lichen verbunden. In Anbetracht von 
Ganztagsschulen und oft hohen zeitlichen 
Alltagsanforderungen wollen wir uns 
der Frage stellen, wieweit unsere 
derzeitigen Behandlungskonzepte dafür 
ausreichend sind.

Mit unserem Symposium wollen wir uns 
gezielt mit diesen Besonderheiten der 
psychotherapeutischen Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebens-
welt auseinandersetzen und die zentralen 
Erfordernisse für diesen Versorgungsbe-
reich herausarbeiten. Im Anschluss an 
die Fachvorträge werden wir dann die 
Frage „Passt die psychotherapeutische 
Versorgung zur heutigen Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen?“ in unserer 
Podiumsdiskussion mit Vertretern aus 
Gesundheitspolitik und Gesundheitswesen 
erörtern.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf 
ein spannendes Symposium 2017.

22. Juni 2017, 13.00 -18.30 Uhr

Anmeldung

Der Besuch der Veranstaltung
ist kostenfrei. Eine schriftliche

Anmeldung wird erbeten bis zum
12. Juni 2017 an bgst@dptv.de 
oder per Fax an 030/235009-44

Eine Anmeldebestätigung
erfolgt nicht.

Zertifizierung

Für diese Veranstaltung sind
Fortbildungspunkte beantragt.

Weitere Informationen auf 
www.dptv.de

Psychotherapie 
in der Lebenswelt 
von Kindern 
und Jugendlichen
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Liebe interessierte Leserinnen
und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein afrikanisches Sprichwort sagt: 
„Wende Dein Gesicht der Sonne 
entgegen, dann kannst Du die lan-
gen Schatten hinter Dir lassen.“

Wir wollen dies als positive Leitlinie 
für 2017 nehmen und insbesonde-
re langwierige Projekte wie unsere 
psychotherapeutischen „Großbau-
stellen“ auf einen nächsten guten 
Level heben, um sie zukunftsorien-
tiert zu vollenden!

Seit 2005 besteht bereits die Bau-
stelle zur psychotherapeutischen 
Ausbildungsreform, länger als 
andere Großbaustellen hier in 
Deutschland. Seit 2005 diskutiert 
die Profession der Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten 
im intensiven Austausch mit Ge-
sundheitspolitiker/innen, mit den 
Berufs- und Fachgruppen und vor 
allem mit dem Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) über die 
notwendige Reform der Psychothe-
rapieausbildung. 2009 wurde dann 
nach zahlreichen Studienprojekten 
das umfangreiche Forschungsgut-
achten des BMG dazu veröffent-
licht, worauf weitere Diskussionen 
aufsetzten. In 2013 formulierte 
die Bundesregierung endlich für 
die kommende Legislatur in ihrer 
Koalitionsvereinbarung mit CDU, 
SPD und CSU: „Wir werden das 
Psychotherapeutengesetz samt 
den Zugangsvoraussetzungen zur 
Ausbildung überarbeiten.“ 

Allen Großprojekten gemeinsam 
sind nachhaltige Ideen und Vi-
sionen. So war es wichtig, dass 
zunächst die Notwendigkeit einer 
Veränderung und auch das „Wie“ 
der Veränderung, teilweise sehr 
kontrovers, diskutiert wurden. In 
2014 beschloss die Profession auf 
dem 25. Deutschen Psychothera-
peutentag (DPT) in Richtung „Di-

Hoffen auf positive Ergebnisse in 2017!

rektausbildung“ ebenfalls die ge-
meinsame umfassende Reform der 
Psychotherapieausbildung. Dies 
sind fundamentale Verhandlungs- 
und Etappenergebnisse. 

Alle benannten Großprojekte sind 
nach wie vor im vollen Gange. Die 
Bundesregierung hat allerdings bis 
jetzt, Januar 2017, noch keinen 
entsprechenden Gesetzentwurf 
vorgelegt. Die Zeit der Legislatur 
neigt sich dem Ende zu, die Pro-
fession drängt, alle sind in erwar-
tungsvoller Position. Nicht zuletzt 
die Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten in Ausbildung 
zeigen uns, dass eine zügige Um-
setzung der Reform des Psychothe-
rapeutengesetzes notwendig ist. 

Die Gesetzgebung allein kann 
und sollte jetzt eine verantwor-
tungsvolle Patientenversorgung 
sicherstellen und das versprochene 
Vorhaben der Reform mit obers-
ter Priorität angehen. Jetzt gilt es, 
mit der Gesetzeskraft und dem 
Verhandlungsgeschick der Politik 
Führerschaft und mehr Entschei-
dungsbereitschaft zu zeigen. 

Die vom BMG im Oktober 2016 
vorgelegten Eckpunkte gehen von 
umfänglichen versorgungsbezoge-
nen Anforderungen an zukünftige 
(Psychologische) Psychothera-
peuten aus und berücksichtigen 
in wesentlichen Punkten die vom 
DPT im November 2014 mit großer 
Mehrheit verabschiedeten Positio-
nen. So sieht der BMG-Vorschlag 
eine strukturelle Angleichung der 
Aus- und Weiterbildung an die der 
anderen Heilberufe vor: ein wissen-
schaftliches Hochschulstudium auf 
Master-Niveau, das auch prakti-
sche Ausbildungsinhalte integriert, 
und nach Ablegen eines Staatsex-
amens zur Approbation führt. Das 
Studium soll für die Behandlung 
von Erwachsenen, Kindern und 
Jugendlichen qualifizieren. Im An-
schluss an das Studium ist eine 

mehrjährige Weiterbildung erfor-
derlich, die zur Spezialisierung in 
einem Altersbereich und zur Vertie-
fung in einem Psychotherapiever-
fahren führt und eine Kassenzulas-
sung ermöglicht.

In dieser Sonderausgabe zur No-
vellierung des Psychotherapeuten-
gesetzes haben wir die Positions-
papiere verschiedener Player in 
der Reform zusammengetragen, 
um Ihnen einen Überblick über den 
aktuellen Stand der Diskussion zu 
geben. Das Eckpunktepapier des 
BMG und das Positionspapier des 
Spitzenverbandes der Gesetzlichen 
Krankenkassen haben wir darüber 
hinaus kommentiert, um hier As-
pekte für eine weiterführende Dis-
kussion einzubringen. 

Wir Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten wollen weiter-
hin mit den uns zur Verfügung ste-
henden Mitteln dafür sorgen, dass 
unsere Baustellen nicht still stehen 
und dass wir die nötigen Arbeiten 
voranbringen, um zeitnah zu ei-
nem für die psychotherapeutische 
Versorgung erfolgreichem Ergebnis 
zu kommen. 

Lassen Sie uns gemeinsam nach 
vorne blicken und die langen 
Schatten hinter uns lassen!



Sie planen eine Praxisübergabe?
Die Praxisübergabe ist ein aufwändiges bürokratisches Verfahren, bei allen 
Beteiligten besteht hoher Beratungsbedarf. Gefragt ist nicht nur rechtliches, 
sondern auch gesundheitspolitisches Wissen sowie vorausschauende Planung 
des Übergabeprozesses. Dennoch: Eine Praxisweitergabe ist auch in 
„überversorgten“ Gebieten machbar und für alle Beteiligten lohnenswert. 
Wir rufen ausdrücklich dazu auf, Praxen weiterzugeben.

Der unfangreiche Leitfaden soll Sie unterstützen Ihre Praxisweitergabe unter 
Praxiswerterhaltung frühzeitig und vorausschauend zu planen. Sie erhalten hier 
fundiertes und umfangreiches Wissen und viele Tipps, so dass sich viele 
Möglichkeiten für den individuell planbaren Ablauf eröffnen. Die Broschüre 
berücksichtigt die Änderungen durch das Versorgungsstärkungsgesetz.
Die Neuaufl age berücksichtigt den Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses vom 16.06.2016 sowie das BSG-Urteil vom 04.05.2016 
zum „Verzichtsmodell“.

Broschüre im Din A4-Format, 75 Seiten, Preis: 15 Euro (30 Euro für Nicht-Mitglieder),
Bestellung per Mail: bgst@dptv.de, Fax 030/235 009 44 oder auf www.bgst.de. 

www.dptv.de
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Sie möchten Ihre Praxis an eine/n Nachfolgerin/er übergeben? 
Sie suchen eine Praxis oder ein Jobsharing in Ihrer Nähe? 
Nutzen Sie unsere Online-Börse für Ihr Angebot oder Ihre 
Suche. Der Service ist für alle Psychotherapeuten kostenfrei. 
Schauen Sie einfach mal vorbei: www.dptv.de
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GESUNDHEITSPOLITIK

Das BMG erkennt darin eindeu-
tig den dringenden Reformbedarf 
aufgrund der uneinheitlichen und 
zum Teil unklaren Qualifikations-
anforderungen für den Zugang 
zur derzeitigen Ausbildung. Eben-
so wird hervorgehoben, dass den 
wissenschaftlichen Entwicklungen 
und gewachsenen versorgungsbe-
zogenen Herausforderungen in der 
Psychotherapie durch eine moder-
nisierte Ausbildung Rechnung zu 
tragen ist. Das BMG konstatiert 
aus den vorausgegangenen Diskus-
sionen und Richtungsentscheidun-
gen des Berufstandes sowie nach 
ausführlicher eigener Prüfung des 
Sachverhaltes, dass den bisherigen 
Kritikpunkten am Ausbildungssys-
tem durch ein fünfjähriges Hoch-
schulstudium der Psychotherapie 
mit staatlicher Prüfung (Staatsexa-
men) und anschließender Approba-
tionserteilung zur Berufszulassung 
geeignet begegnet werden kann. 
Das Studium soll dabei mit der an 
Hochschulen gängigen Bachelor-/
Mastersystematik kompatibel sein, 
damit Absolventen mit entspre-
chenden Studienabschlüssen auch 
ohne staatliche Approbationsprü-
fung außerhalb der Patientenver-
sorgung tätig sein können.

Die vorgestellte Studienstruktur 
(sogenannte Direktausbildung) soll 
eine adäquate wissenschaftliche 
und praktische Qualifizierung der 
Absolventen sicherstellen, um Fak-
ten- und Handlungswissen aus Psy-
chologiestudium, pädagogischen 
und medizinischen Studiengän-
gen sowie aus den verschiedenen 
psychotherapeutischen Verfahren 

grundständig zu beherrschen. So 
sollen Behandlungskompetenzen 
in allen Altersbereichen erworben 
werden, damit bei Erteilung der 
Approbation eine dem Patienten-
schutz rechnungstragende, selbst-
ständige Behandlungskompetenz 
vorliegt. Für die Approbierten 
sollen damit neben der Fähigkeit 
zur selbstständigen Fort- und Wei-
terbildung auch die Grundlagen 
zur Übernahme von Leitungs-
funktionen ermöglicht werden. 
Die approbierten Absolventen des 
Psychotherapiestudiums können 
dann durch eine anschließende 
Weiterbildung die Fachkunde in ei-
nem zu vertiefenden Psychothera-
pieverfahren und Altersbereich als 
Voraussetzung zur Teilnahme an 
der vertragspsychotherapeutischen 
Versorgung erwerben.

Die Studienstruktur
im Detail

Die Teilnehmer des Studiums sollen 
Fähigkeiten und Wissen in der psy-
chotherapeutischen Diagnostik, In-
dikationsstellung, interdisziplinärer 
Zusammenarbeit und psychothe-
rapiebezogener Selbstreflektion/-
regulation erwerben. Dazu gehören 
nach Ansicht des BMG auch der 
selbstständige Einbezug von aktu-
ellen Forschungsergebnissen, die 
Evaluation der Qualität des eigenen 
psychotherapeutischen Handelns, 
das „Bewegen“ in unterschiedli-
chen Versorgungsbereichen, gut-
achterliche Aufgaben sowie eine 
ausführliche eigene berufsethische 
und wissenschaftliche Expertise. 

Das Studium im Umfang von 5.200 
Stunden soll grundsätzlich an Uni-
versitäten und gleichgestellten 
Hochschulen stattfinden. Im ersten 
Teil des Studiums (drei Jahre – ers-
ter Studienabschnitt) sollen analog 
zum Bachelorabschluss wichtige 
Grundlagen erworben werden, die 
dann in einem zweiten Teil (zwei 
Jahre – zweiter Studienabschnitt) 
analog zum Masterabschluss um-
fassend vertieft werden sollen.

Theorie
Die insgesamt zu vermittelnden 
theoretischen Inhalte sollen 2.900 
Stunden umfassen und sich im ers-
ten Studienabschnitt im Umfang 
von 2.100 Stunden auf die Berei-
che der Grundlagenwissenschaften 
(Psychologie, Pädagogik, Medizin, 
Pharmakologie) und Kenntnisse in 
den Bereichen Störungslehre, Diag-
nostik, Verfahrenslehre, Prävention/
Rehabilitation, wissenschaftliche 
Methodenlehre und Berufsethik/-
recht beziehen. Im zweiten Studi-
enabschnitt sollen theoretische In-
halte im Umfang von 800 Stunden 
in den Bereichen spezifische Ver-
fahrenslehre, angewandte Psycho-
therapie inklusive Dokumentation 
und Evaluation, psychologische 
Begutachtung sowie weitere zu 
wählende Pflichtmodule vermittelt 
werden.

Praxis
Die praktische Ausbildung um-
fasst nach den Vorstellungen des 
BMG 2.300 Stunden und soll 
grundlegende praktische Hand-
lungskompetenzen im Bereich von 
Forschungseinrichtungen und kli-
nischen Einrichtungen (ambulant 
und teilstationär/stationär) unter 
strukturierter Anleitung/Aufsicht 
und Möglichkeiten zur Supervi-
sion und Reflexion des eigenen 
Handelns vermitteln. Im ersten 

Enno E. Maaß

Zusammenfassung der Eckpunkte 
des Bundesministeriums für Gesundheit
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im Herbst 2016 
im Rahmen einer Veranstaltung der Bundespsychotherapeuten-
kammer ein bisher nicht öffentlich verfügbares Eckpunktepapier 
vorgestellt. Dieses umschreibt im Rahmen der geplanten Überar-
beitung des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) die vom BMG 
präferierten Strukturen und Anforderungen an eine reformierte 
Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten (PP).

BMG erkennt 
dringenden Reformbedarf – 
Direktausbildung aus Sicht 

des Ministeriums
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Studienabschnitt sind hierfür ins-
gesamt 900 Stunden in Form von 
Forschungspraktika, Orientierungs-
praktika im (teil-)stationären Be-
reich, Hospitation von ambulanten 
Behandlungen sowie eine erste 
eigene klinische Tätigkeit in der 
psychiatrischen, psychotherapeu-
tischen oder psychosomatischen 
Versorgung vorgesehen. Im zwei-
ten Studienabschnitt sollen nach 
Ansicht des BMG insgesamt 1.400 
Stunden praktische Tätigkeit er-
bracht werden. Dabei nimmt etwa 
die Hälfte der Stunden eine weitere 
klinische Tätigkeit in der psychia-
trischen, psychotherapeutischen 
oder psychosomatischen Versor-
gung ein und etwa ein Fünftel der 
1.400 Stunden soll durch psycho-
therapeutische Behandlung in der 
ambulanten Versorgung abgeleis-
tet werden. Darüber hinaus sollen 
praktische Übungen zur Selbst-
reflexion durch die Studierenden 
wahrgenommen werden.

Allen praktischen Ausbildungsin-
halten ist gemein, dass die Hoch-
schule sicherstellen muss, dass zu-
mindest grundlegende praktische 
Kenntnisse in allen wissenschaft-
lich anerkannten Psychotherapie-
verfahren vermittelt werden. Für 
die im zweiten Studienabschnitt 
zu vertiefenden praktischen Erfah-
rungen sollen die Studierenden ein 
Verfahren aus mindestens drei an-
zubietenden wissenschaftlich aner-
kannten Verfahren wählen können. 
Unter begleitender fachkundiger 
Supervision sollen hierbei zwei Fall-
darstellungen eigener ambulanter 
psychotherapeutischer Behandlung 
angefertigt und beurteilt werden. 
Falls die Hochschule bestimmte 
(praktische) Angebote nicht selbst 
vorhalten kann, können über Ko-

operationsverträge andere Einrich-
tungen/Institutionen hinzugezogen 
werden. Für die Anleitung/Aufsicht, 
Supervision, Selbstreflexion und 
Art der Praxiserfahrungen stellt 
das BMG in dem Eckpunktepapier 
ausführlich inhaltliche Anforderun-
gen an die Qualifikation, Struktur 
und Ausstattung der entsprechen-
den Einrichtungen, Lehrkräfte und 
praktischen Inhalte dar.

Staatliche Prüfung
und Approbationserteilung
Neben der Erbringung der zuvor 
genannten Studieninhalte soll die 
staatliche Prüfung, die zur Ertei-
lung der Approbation berechtigt, in 
zwei Abschnitten erfolgen. Der ers-
te Teil kann frühestens nach dem 
ersten Studienabschnitt erfolgen. 
Dabei sollen in einer zweistündi-
gen (mündlichen) Gruppenprüfung 
die Kenntnisse in den zu vermit-
telnden theoretischen Grundlagen 
abgefragt werden. Der zweite Teil 
der staatlichen Prüfung erfolgt 
dann am Ende des Studiums und 
prüft schriftlich und mündlich in 
Einzelprüfungen behandlungs- und 
patientenbezogene psychothera-
peutische Kenntnisse der Studi-
umsabsolventInnen. Nach erfolg-
reichem Ablegen beider staatlichen 
Prüfungen kann die Approbation 
beantragt werden. Das BMG weist 
an dieser Stelle noch einmal expli-
zit darauf hin, dass eine Teilnahme 
an der vertragspsychotherapeuti-
schen Versorgung nur mit Erwerb 
der Fachkunde (in einem/mehreren 
psychotherapeutischen Verfahren 
und Altersbereich/en) im Rahmen 
einer anschließenden vertiefenden 
Weiterbildung möglich ist.

Kosten für das Studium 
der Psychotherapie

In dem Eckpunktepapier stellt das 
BMG eine erste Kostenschätzung 
für die angedachte Ausbildungs-
reform vor. Nach Sichtung der Ab-
solventenzahlen der heutigen Aus-
bildung in den letzten Jahren geht 
das BMG von 2.300 Studierenden 
und Mehrkosten von etwa 3,5 Mil-

lionen € pro Jahr aus. Dabei bezieht 
das BMG vermutete Umvertei-
lungseffekte aus anderen Fachbe-
reichen der Psychologie mit ein und 
berücksichtigt kostendämpfend be-
reits vorhandene Strukturen an den 
Hochschulen. Nicht berücksichtigt 
seien hierbei die Kosten für eine 
anschließende Weiterbildung so-
wie mögliche Querfinanzierungen 
im Rahmen der praktischen Tätig-
keiten während des Studiums.�

Umfangreiche 
Anforderungen an 

praktische und theoretische 
Inhalte im Studium
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Insbesondere der seit der Bologna-
Reform fehlende einheitliche Stan-
dard in den Zugangs-Studiengän-
gen droht die Qualität der Patien-
tenversorgung zu verschlechtern: 
bei den Psychologie-Studiengän-
gen sind die Anteile an Klinischer 
Psychologie höchst unterschiedlich 
und die Abschlüsse nicht mehr ver-
gleichbar. Bachelor-Absolventen 
können in immer mehr Bundeslän-
dern die KJP-Ausbildung aufneh-
men, zuletzt per Erlass des zustän-
digen Ministeriums auch in NRW. 
Die fachlichen Voraussetzungen für 
die KJP-Ausbildung sind dadurch 
niedriger als für die PP-Ausbildung. 
Dies ist fachlich nicht zu rechtfer-
tigen, denn die psychotherapeu-
tische Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen stellt vielfältige 
Anforderungen. Überdies droht die 
Entwicklung bei der KJP-Ausbil-
dung auch auf die PP-Ausbildung 
überzugreifen. Eine Minderqualifi-
zierung des Psychotherapeutenbe-
rufs ist aus Gründen des Patienten-
schutzes nicht zu rechtfertigen. 

Durch ein Studium der Psycho-
therapie mit einem einheitlichen 
Zugang über das Abitur, einer Be-
schreibung der notwendigen Studi-
eninhalte über eine Approbations-
ordnung und dem Abschluss mit 
einem Staatsexamen würden die 
Standards für die Ausbildung zur 
psychotherapeutischen Behand-
lung Erwachsener als auch der Kin-
der und Jugendlichen bundesweit 
einheitlich gesichert.

Es ist für Psychotherapeuten in 
Ausbildung (PiA) zwingend not-

wendig, Behandlungen von Patien-
ten durchzuführen, allerdings ver-
fügen sie nicht über eine Erlaubnis 
zur Ausübung der Heilkunde. Das 
ist rechtlich problematisch. Sie un-
terliegen formal der Aufsicht durch 
die Landesprüfungsämter, diese 
können aber nur eine Rechtsauf-
sicht gewährleisten, keine Fachauf-
sicht.

Die Approbation nach dem Studium 
ermöglicht die Ausübung von Heil-
kunde während der Weiterbildung. 
Sie führt zur Mitgliedschaft in der 
Psychotherapeutenkammer, so 
dass die psychotherapeutische Be-
rufsordnung gilt und die Kammer 
die Berufsaufsicht für die Psycho-
therapeuten in Weiterbildung wie 
auch für die Weiterbildungsstätten 
führen kann. Dies verbessert den 
Patientenschutz und die Sicherheit 
für die jungen Psychotherapeuten.

Den Psychotherapeuten in Aus-
bildung (PiA) fehlt heute mit der 
Behandlungserlaubnis auch eine 
arbeits- und sozialrechtliche Absi-
cherung während der Ausbildungs-
zeit. Das führt dazu, dass den PiA 
in Kliniken und in Ausbildungsins-
tituten weder ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
noch eine angemessene Vergütung 
zusteht und sie trotz eines abge-
schlossenen Hochschulstudiums 
jahrelang unter praktikumsähnli-
chen Verhältnissen arbeiten.

Durch die Erteilung der Approba-
tion im Anschluss an das Studium 
würden die jungen Psychothera-
peuten während ihrer anschließen-

den Weiterbildungszeit regulär an 
der Patientenversorgung teilneh-
men. Sie wären arbeitsrechtlich 
berufstätig, was Vergütung und 
sozialrechtliche Absicherung recht-
fertigen würde. 

Die Weiterentwicklung der Psy-
chotherapie und die erweiterten 
Anforderungen an die Patientenbe-
handlung – u.a. Versorgung schwer 
psychisch Kranker, differenzierte 
Gruppenpsychotherapie, qualifi-
zierte Angebote für traumatisierte 
Menschen, Wiedereingliederung 
nach Arbeitsunfähigkeit, Anforde-
rungen der reformierten Richtlinie 
etc. – sind in der Ausbildungs- und 

Barbara Lubisch

Warum die Reform des PsychThG dringend 
ist und wie mögliche Lösungen aussehen!
Die postgraduale Ausbildung zum Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten wurde 
1999 im Psychotherapeutengesetz verankert. Die damaligen Rege-
lungen sind aber mit den Anforderungen an die psychotherapeuti-
sche Versorgung zunehmend weniger vereinbar. 

Gruppen leiten lernen
Das Göttinger Modell des Arbeitens in Gruppen stellt für  
verschiedene Einsatzzwecke und Krankheitsbilder geeignete 
Methoden zur Gestaltung und Leitung von Gruppen zur  
Verfügung.
Unsere Seminare bieten eine intensive Verknüpfung von  
Praxis und Theorie mit Theorieseminaren, Selbsterfahrung im  
gewählten Verfahren, Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 
und erfahrenen Dozenten und dem Beobachten einer  
Patientengruppe. Sie finden am Fachklinikum Tiefenbrunn 
(bei Göttingen) statt und ermöglichen Therapeutinnen und  
Therapeuten in Kliniken, rasch Kompetenz in der Leitung  
stationärer Gruppen zu erreichen.

28.11.2017 - 02.12.2017: Seminar in interaktioneller Gruppen-
therapie („psychoanalytisch-interaktionelle Methode“ PIM, be-
sonders für stationäre Gruppenpsychotherapie geeignet) 550,- €  

Mit Grundlagenseminar  zum Einstieg für nicht mit psychodyna-
mischen Konzepten vertrauten Kolleginnnen und Kollegen am  
27. und 28.11.2017 (100,- €)

12.02.2018 - 17.02.2018: Seminar in psychoanalytischer und 
psychoanalytisch orientierter Gruppentherapie 650,- €

Arbeitsgemeinschaft Gruppen- 
psychotherapie und Gruppenanalyse  
(Göttinger Modell) e. V.
www.psychoanalyse-in-Gruppen.de  
info@psychoanalyse-in-gruppen.de 
Tel. 0551 486022 (Sekretariat AGG)

Die grundlegenden 
Anforderungen sollten 
durch eine bundesweit 
gültige Approbations- 

ordnung geregelt werden
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Prüfungsordnung nicht abgebildet, 
sodass Psychotherapeuten nicht 
mehr über die ganze Breite des 
aktuellen Fachwissens ausgebildet 
werden müssen.

Die grundlegenden Anforderungen 
sollten durch eine bundesweit gül-
tige Approbationsordnung geregelt 
werden. Das vertiefte psychothera-
peutische Fachwissen sollte durch 
eine (Muster-) Weiterbildungsord-
nung beschrieben werden, in der 
die Weiterentwicklung der psycho-
therapeutischen Fachgebiete durch 
den Berufsstand (statt durch den 
Gesetzgeber) abgebildet werden 
kann. 

Die derzeitige Ausbildung ist so 
angelegt, dass insbesondere die 
Klinikzeit von den meisten PiA als 
Ausbeutung erlebt wird und der 
Ausbildungsschwerpunkt auf der 
ambulanten Psychotherapie liegt. 
Beides führt dazu, dass die Neuap-
probierten fast ausschließlich die 

Niederlassung anstreben und Stel-
len in Institutionen unbesetzt blei-
ben. Dies wird den Erfordernissen 
der Versorgung nicht gerecht.

Zur Förderung der Attraktivität der 
stationären Versorgung und der zu 
erwerbenden Fachkenntnisse ist 
eine qualifizierte Weiterbildung mit 
angemessener Vergütung im stati-
onären Bereich erforderlich.

In den letzten Jahren hat sich ein 
zunehmender Mangel an männ-
lichen Psychotherapeuten entwi-
ckelt. Während der Anteil bei den 
älteren Psychotherapeuten nahezu 
ausgeglichen ist, sind inzwischen 
90 % der Berufsanfänger Frauen. 
Dies bedeutet einen dramatischen 
Mangel bei der Berücksichtigung 
von Patienteninteressen und für 
die fachliche Berücksichtigung von 
Genderaspekten z.B. bei der Be-
handlung sozial auffälliger männ-
licher Jugendlicher oder anderer 
Konstellationen, bei denen männli-
che psychotherapeutische Bezugs-
personen notwendig sind.

Bei angemessen vergüteter Weiter-
bildung statt prekärer Ausbildung 
kann erwartet werden, dass der 
Beruf auch wieder für männliche 
Absolventen attraktiv wird. Über 
die Möglichkeit der Förderung des 
männlichen Psychotherapeuten-
nachwuchses ist weiter nachzu-
denken, z.B. über spezielle Rege-
lungen zum Studienzugang.

Die Versorgung mit neuropsycho-
logischer Behandlung nach z.B. 
Schädel-Hirn-Trauma oder Schlag-
anfall stagniert auf niedrigstem 
Niveau, weil die Weiterbildung in 
Neuropsychologie heute nur im 
Anschluss an die postgraduale Aus-
bildung möglich ist; damit ist die 
Realisierung dieser Weiterbildung 
fast unmöglich.

Die neuropsychologische Therapie 
braucht eine Reform, bei der die 
Approbation nach dem Studium 
erteilt wird und die neuropsycholo-
gische Weiterbildung im Anschluss 
an das Studium begonnen werden 
kann.

Anmerkungen zu den 
Eckpunkten des BMG

Die vom BMG im Oktober 2016 
vorgelegten Eckpunkte gehen 
von diesen Problemen sowie den 
versorgungsbezogenen Anforde-
rungen an zukünftige (Psychologi-
sche) Psychotherapeuten aus und 
berücksichtigen in wesentlichen 
Punkten die oben genannten Über-
legungen, die sich auch in den vom 
Deutschen Psychotherapeutentag 
im November 2014 mit großer 
Mehrheit verabschiedeten Positio-
nen wiederfinden:

So sieht der BMG-Vorschlag ei-
ne strukturelle Angleichung der 
Aus- und Weiterbildung an die der 
anderen Heilberufe vor: ein wissen-
schaftliches Hochschulstudium auf 
Master-Niveau, das auch prakti-
sche Ausbildungsinhalte integriert, 
und nach Ablegen eines Staatsex-
amens zur Approbation führt (vgl. 
Maaß: Zusammenfassung der Eck-
punkte des BMG).

Diese Struktur einer zukünftigen 
Ausbildung zum (Psychologischen) 
Psychotherapeuten wird von der 
DPtV begrüßt. 

Auch die breit angelegten Ausbil-
dungsziele und die Kombination 
von Staatsexamen und Bachelor-/
Master-Systematik finden unsere 
Zustimmung. Durch die für alle 
zu behandelnden Altersgruppen 
bundesweit einheitlichen Anfor-
derungen an das Studium wäre 
ein einheitlicher Qualitätsstandard 
gegeben. Mit der Erteilung der 
Approbation im Anschluss an das 
Studium könnten die Psychothera-
peuten während ihrer anschließen-
den Weiterbildung auf einer klaren 
rechtlichen Grundlage für die Pati-
entenversorgung tätig werden.

Die Bezeichnung der Approbation 
als ‚(Psychologischer) Psychothera-
peut‘ mag für das Selbstverständ-
nis vieler Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten (KJP) zunächst 
schwer zu akzeptieren sein, würde 
aber für mehr begriffliche Klarheit 
und eindeutige Abgrenzung zu 

Durch die Erteilung der 
Approbation im Anschluss 

an das Studium würden die 
jungen Psychotherapeuten 

während ihrer anschlie-
ßenden Weiterbildungszeit 
regulär an der Patienten- 
versorgung teilnehmen

Prüfungsvorbereitung
leicht gemacht: 
Überprüfen Sie Ihr Wissen auf piaportal.de

E-Learning

Original

IMPP

Prüfungs-

fragen!
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den ärztlichen Psychotherapeuten 
sorgen und könnte das Profil der 
Psychologischen Psychotherapeu-
ten auch positiv aufwerten. Die 
Bezeichnung ‚Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut‘ ginge nicht 
verloren sondern könnte nach Ab-
schluss der Weiterbildung im Be-
reich der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie geführt werden.

Die vom BMG vorgesehene Ge-
samtstundenzahl des Studiums ist 
mit 5.200 Stunden nach unserer 
Einschätzung deutlich zu hoch, 
das Studium muss auch ‚studier-
bar‘ bleiben. Bei den sehr an Pra-
xisorientierung ausgerichteten 
Modellstudiengängen Medizin z.B. 
der Charité bzw. der RWTH Aachen 
werden in zehn Semestern 3.580 
bzw. 3.585 Stunden gefordert, in-
klusive der praktischen Unterrichts-
teile (z.B. Patientenuntersuchun-
gen, supervisierte Befunderstel-
lung, Praxistag, Einzelhospitation). 

Insbesondere sprechen wir uns ge-
gen 2.300 Stunden praktischer Tä-
tigkeit innerhalb von zehn Semes-
tern aus. Dieser Vorschlag berück-
sichtigt zu wenig die Notwendig-
keit der fundierten theoretischen 
Ausbildung im Sinne von EQR 7. 
Im Beschluss des 25. DPT wird 
‚ein wissenschaftliches Hochschul-
studium bis einschließlich Master-
Niveau‘ genannt. Dieses wissen-
schaftliche Kompetenz-Niveau 
wird einhellig von der BPtK, allen 
psychotherapeutischen Berufsver-
bänden und den Hochschullehrern 
aller psychotherapeutischen Orien-
tierungen als notwendig erachtet, 
um den Psychotherapeutenberuf 
als akademischen Heilberuf eigen-
ständig auszuüben.

Um umfangreiche praktische Erfah-
rung zu vermitteln, ist auch bei den 
Modellstudiengängen der Medizin 
weiterhin ein Praktisches Jahr (PJ) 
vorgesehen. Es sollte diskutiert 
werden, in welchem Umfang prak-
tische Erfahrung für die Approbati-
on als Psychotherapeut vorausge-
setzt werden muss. Dies darf aber 
nicht zulasten der wissenschaftli-
chen Qualifikation gehen. Wir ha-

ben uns in früheren Vorschlägen 
(z.B. ‚Skizze Direktausbildung‘, 
Psychotherapie Aktuell 3.2012) für 
ein elftes Semester im Sinne eines 
PJ ausgesprochen, gegebenenfalls 
sollte diese Möglichkeit noch ein-
mal geprüft werden.

Allerdings passt die vorgesehene 
‚Berufsqualifizierende Tätigkeit III‘ 
nicht in den Rahmen eines Studi-
ums, auch nicht in ein ‚PJ‘. Es ist 
fachlich nicht angemessen, dass 
Studierende „Ambulante Behand-
lungsstunden in der ambulanten 
psychotherapeutischen Versor-
gung“ durchführen, eventuell 
sogar zulasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Das würde 
gemäß Psychotherapie-Richtlinie 
eine vertiefte verfahrensbezogene 
Qualifikation voraussetzen, wie 
sie erst in der Weiterbildung und 
nicht schon im Studium erlangt 
werden kann. Unter den jetzigen 
Bedingungen führen PiA nach der 
Zwischenprüfung solche Behand-
lungen durch, was auch dort kri-
tisch zu bewerten ist, weil ja noch 
keine Approbation vorliegt. „Zwei 
Falldarstellungen über eigene am-
bulante Patientenbehandlungen“ 
sind deshalb aus Gründen des Pati-
entenschutzes klar abzulehnen.

Die Vorschläge zum Fachkunde-
nachweis und zu den Qualifikati-
onsanforderungen finden unsere 
Zustimmung.

Die vorläufigen Kostenüberlegun-
gen sind zu überdenken. Wir leh-
nen den Vorschlag ab, Kapazitäten 
aus der Arbeits- und Organisations-
psychologie und anderen für die 
Psychotherapie weniger relevanten 
Bereichen abzuziehen. Diese Berei-
che sind im Studium der Klinischen 
Psychologie nur marginal enthal-
ten, sie bilden eigene Spezialisie-
rungen innerhalb der Psychologie 
und sind deshalb sicher nicht zu 
verlagern.

Einnahmen aus Behandlungen 
werden nicht zu erzielen sein, weil 
Studierende nicht zulasten der GKV 
Behandlungen durchführen können 
(s.o.); auch in der Medizin werden 

keine Einnahmen aus Behandlun-
gen durch Medizinstudenten er-
zielt.

Das Kernstück der praktischen 
Kompetenzen soll in der Weiterbil-
dung erworben werden, darin sind 
wir uns mit BPtK und Fachverbän-
den einig. Neben der stationären 
Weiterbildung ist für den Bereich 
Psychotherapie eine ambulante 
Weiterbildungszeit verpflichtend 
vorzusehen. Um die sinnvollen 
gewachsenen Strukturen der Aus-
bildungsinstitute weiter zu nutzen, 
sind Änderungen im Sozialgesetz-
buch V (SGB V) vorzunehmen, die 
die Finanzierung der Behandlungen 
in den ambulanten Weiterbildungs-
stätten regeln. Dazu erscheint ins-
besondere eine Neufassung des 
§ 117 Abs. 3 SGB V notwendig. Zur 
Sicherstellung der Finanzierung der 
ambulanten Weiterbildung wird 
auch über Fördermittel – wie in der 
ambulanten ärztlichen Weiterbil-
dung – nachzudenken sein. 

Die Bundesregierung hat sich in 
dieser Legislaturperiode laut Koa-
litionsvertrag vorgenommen: „Wir 
werden das Psychotherapeutenge-
setz samt den Zugangsvorausset-
zungen zur Ausbildung überarbei-
ten.“ Bis jetzt, Januar 2017, liegt 
noch kein Gesetzentwurf vor und 
die Zeit drängt. Die Reform ist zur 
Sicherstellung einer verantwor-
tungsvollen Patientenversorgung 
dringend notwendig und ist mit 
oberster Priorität anzugehen. �

Bei angemessen vergüteter 
Weiterbildung statt prekärer 
Ausbildung kann erwartet 

werden, dass der Beruf auch 
wieder für männliche Absol-

venten attraktiv wird

Barbara Lubisch
Psychologische Psychotherapeutin, niedergelassen in Aachen, 

Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeuten- 
Vereinigung, Mitglied der Vertreterversammlung (VV) der KV 

Nordrhein und der VV der KBV, Beisitzerin im Vorstand 
der Psychotherapeutenkammer NRW, Delegierte der 

Kammerversammlung NRW und des Deutschen 
Psychotherapeutentages. 

Das Kernstück der 
praktischen Kompetenzen 
soll in der Weiterbildung 

erworben werden
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1.	 Einleitung 
 
Mit dem Psychotherapeutengesetz 
(PsychThG) im Jahr 1998 wurden 
vom Gesetzgeber zwei neue Heil-
berufe auf dem Gebiet der Psy-
chotherapie geschaffen und deren 
Berufsausübung, die Modalitäten 
der Erlangung der Approbation, 
der Ablauf, Umfang und die Inhal-
te der Ausbildung, die staatliche 
Prüfung sowie die Vorgaben zu den 
Ausbildungsstätten geregelt. Vom 
Gesetzgeber wird nun eine Novel-
lierung geplant. Dies zum einen 
vor dem Hintergrund des Bologna-
Prozesses, einer transnationalen 
Hochschulreform, welche zu einer 
Reform des deutschen Hochschul-
wesens mit u.a. Etablierung eines 
zweistufigen Systems berufsqua-
lifizierender Studienabschlüsse (in 
der Form von Bachelor of Science, 
B.Sc. und Master of Science, M.Sc.) 
geführt hat. Zum anderen in Folge 
des „Gesetzes zur Stärkung der 
Versorgung in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetz, GKVVSG)“, 
welches am 23.7.2015 in Kraft ge-
treten ist und u.a. Befugniserweite-
rungen für Psychologische Psycho-
therapeuten (PP) und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
(KJP) und eine Überarbeitung der 
Psychotherapie-Richtlinie (PT-RL) 
hinsichtlich des Angebots an am-
bulanter Psychotherapie vorsieht. 
Darüber hinaus wird von Seiten der 
Bundespsychotherapeutenkam-
mer (BPtK), der berufsrechtlichen 
Vertretung der Psychologischen 
Psychotherapeuten und der Kin-
der- und Jugendlichenpsychothe-

Julian Dilling, Thomas Uhlemann

Positionspapier des GKV-Spitzenverbandes

rapeuten sowie von psychothera-
peutischen Berufsverbänden eine 
grundsätzliche Novellierung des 
PsychThG u.a. mit Änderung der 
Ausbildung zum PP und KJP gefor-
dert. 

2.	 Heutige Struktur 
der Ausbildung 

Die heutige Ausbildung zum PP 
und zum KJP ist als postgraduale 
Ausbildung konzipiert, die mit einer 
staatlichen Prüfung sowie der Er-
teilung der Approbation (Zulassung 
zur Ausübung der Heilkunde auf 
dem Gebiet der Psychotherapie) als 
PP oder KJP endet. Voraussetzung 
für den Zugang sind für die Ausbil-
dung zum PP ein erfolgreicher Uni-
versitäts- oder Hochschulabschluss 
im Studiengang Psychologie, der 
das Fach Klinische Psychologie be-
inhaltet sowie für die Ausbildung 
zum KJP ein erfolgreicher Univer-
sitäts- oder Hochschulabschluss im 
Studiengang Psychologie, der das 
Fach Klinische Psychologie umfasst 
oder ein erfolgreicher Universitäts- 
oder Hochschulabschluss in den 
Studiengängen Pädagogik oder 
Sozialpädagogik. 
Die Ausbildung wird danach an 
Hochschulen oder an anderen Ein-
richtungen vermittelt, die als Aus-
bildungsstätten für Psychotherapie 
oder als Ausbildungsstätten für 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie staatlich anerkannt sind. 

Gemäß den Vorgaben im PsychThG 
(§ 8 Abs. 2) sind die Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnungen jeweils 

auf eine Ausbildung auszurichten, 
welche die Kenntnisse und Fä-
higkeiten in der Psychotherapie 
vermittelt, die für die eigenver-
antwortliche und selbstständige 
Ausübung des Berufs des Psycho-
logischen Psychotherapeuten oder 
des Berufs des Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten erforder-
lich sind. 
 
Abs. 3 des § 8 PsychThG legt fest, 
dass in Rechtsverordnungen je-
weils vorzuschreiben ist, 
„1. dass die Ausbildungen sich auf 

die Vermittlung eingehender 
Grundkenntnisse in wissen-
schaftlich anerkannten psy-
chotherapeutischen Verfahren 
sowie auf eine vertiefte Ausbil-
dung in einem dieser Verfahren 
zu erstrecken haben, 

2. wie die Ausbildungsteilnehmer 
während der praktischen Tä-
tigkeit einzusetzen sind, insbe-
sondere welche Patienten sie 
während dieser Zeit zu betreuen 
haben, 

3. dass die praktische Tätigkeit für 
die Dauer von mindestens einem 
Jahr in Abschnitten von mindes-
tens drei Monaten an einer psy-
chiatrischen klinischen, bei der 
kinder- und jugendlichenpsycho-
therapeutischen Ausbildung bis 
zur Dauer von sechs Monaten an 
einer psychiatrischen ambulan-
ten Einrichtung, an der jeweils 
psychotherapeutische Behand-
lungen durchgeführt werden, 
und für mindestens sechs Mona-
te an einer von einem Sozialver-
sicherungsträger anerkannten 
Einrichtung der psychotherapeu-
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tischen oder psychosomatischen 
Versorgung, in der Praxis eines 
Arztes, der die psychotherapeu-
tische Behandlung durchführen 
darf, oder eines Psychologischen 
Psychotherapeuten oder eines 
Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten abzuleisten ist 
und unter fachkundiger Anlei-
tung und Aufsicht steht, 

4.	dass die Gesamtstundenzahl 
für die theoretische Ausbildung 
mindestens 600 Stunden beträgt 
und 

5.	dass die praktische Ausbildung 
mindestens 600 Stunden mit 
mindestens sechs Patientenbe-
handlungen umfasst.“ 

Nach erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung, der Erteilung der Ap-
probation sowie dem Nachweis, 
dass die vertiefte Ausbildung in 
einem der in der PT-RL zur Be-
handlung Krankenversicherter 
zugelassenen Behandlungsverfah-
ren erfolgte, kann bei der jeweils 
zuständigen Kassenärztlichen Ver-
einigung der Eintrag ins Arzt/Psy-
chotherapeutenregister beantragt 

werden. Die v.g. Eintragung ist eine 
notwendige Voraussetzung für eine 
Kassenzulassung. 

Abbildung 1 veranschaulicht die 
heutige Struktur der Ausbildung 
zum PP und zum KJP bis zur Ap-
probation und Kassenzulassung. 
Aus dem Schaubild werden auch 
die unterschiedlichen Regelungs-
ebenen, die die Kriterien und die 
Inhalte des Studiums und der an-
schließenden Ausbildung festlegen, 
deutlich. 

3.	 Änderungserforder-
nisse aus Sicht der 
Gesetzlichen Kranken-
versicherung 

 
Die Bologna-Reform hat zu einer 
deutlichen Stärkung der Autono-
mie der Hochschulen geführt und 
gleichzeitig sind die Rahmenstu-
dien- und Prüfungsordnungen der 
Kultusministerkonferenz wegge-
fallen. Infolge dessen ist keine 
Bundeseinheitlichkeit der Studi-
eninhalte mehr gewährleistet und 

es besteht eine unübersichtliche 
Landschaft von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen. 

Zur Sicherstellung des fachlichen 
Niveaus der Berufsangehörigen 
von Heilberufen ist es jedoch auch 
nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts1 erfor-
derlich, bundeseinheitliche Min-
deststandards in deren Ausbildung 
zu gewährleisten. Dies erscheint 
nach der Bologna-Reform für die 
bisher als Voraussetzung für die 
Ausbildung zum PP und zum KJP 
geforderten Studiengänge nicht 
mehr gegeben. Deshalb ist eine 
Vereinheitlichung der, das Berufs-
bild des PP und KJP ausmachen-
den Qualitätsstandards aus Sicht 
der GKV dringend notwendig. Dies 
ist derzeit nur noch im Rahmen 
der Ausbildung zum PP und zum 
KJP gemäß PsychThG gegeben, 
nicht jedoch auf der Ebene der 
zur Ausbildung qualifizierenden 

1 	 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 24. 
Oktober 2002, Rdnr. 274 / www.bverfg.de/
entscheidungen/fs20021024_2bvf000101.
html  

Die heutige Ausbildung zum 
PP und zum KJP ist als 

postgraduale Ausbildung 
konzipiert, die mit einer 

staatlichen Prüfung 
sowie der Erteilung 

der Approbation endet

Wissenschaftliches Studium Ausbildung zum PP und KJP KV-Zulassung zur pth. Behandlung 

Universität/Hochschulen 

Dauer:  
 Mind. 10 Semester/5 Jahre 

Inhalte:  
 Sehr unterschiedlich 

Abschluss:  
 Für PP-Ausbildung im Studiengang 

Psychologie, der das Fach Klinische 
Psychologie mit einschließt 

 Für KJP-Ausbildung im Studiengang 
Psychologie, der das Fach Klinische 
Psychologie mit einschließt  
oder 

 In den Studiengängen Pädagogik oder 
Sozialpädagogik 

Universität/Hochschulen oder anderen 
Einrichtungen, die als Ausbildungsstätten 
staatlich anerkannt sind. 

Dauer:  
 In Vollzeit mind. 3 Jahre 
 In Teilzeit mind. 5 Jahre 

Inhalte:  
 Einheitlich gemäß § 8 Abs. 3 PsychThG 

Abschluss:  
 Staatliche Prüfung/ Approbation als PP 

oder KJP 

Kassenärztliche Vereinigungen  

Voraussetzung:  
 Eintragung ins Arzt-/Psychotherapeuten-

register (Nachweis der Fachkunde durch 
vertiefte Ausbildung in einem PT-RL-
Verfahren) 

 Freier KV-Sitz vorhanden  

Regelungsebene: 
 Landesrecht 
 Hochschulrecht 

Regelungsebene: 
 Bundesrecht 
 PsychThG, AusbPrüfVO/en 

Regelungsebene: 
 Bundesrecht 
 SGB V, PT-RL, Ärzte-ZV, BPL-RL 

Abbildung 1. Heutige Struktur der Ausbildung zum PP und zum KJP sowie Zugang zur Versorgung gesetzlich Krankenversicherter. 
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Studiengänge, in denen bereits 
grundlegende Kenntnisse und Fer-
tigkeiten zur späteren Ausübung 
der heilkundlichen Psychotherapie 
(„Klinische Psychologie“) vermit-
telt werden sollten.

Die Sicherung der Qualität der am-
bulanten psychotherapeutischen 
Behandlung von Versicherten der 
gesetzlichen Krankenkassen kann 
nicht alleine durch entsprechende 
Regelungen im SGB V bzw. in der 
Psychotherapie-Richtlinie erreicht 
werden. Die Grundlagen hierfür 
müssen vielmehr bereits in der 
Ausbildung von Psychotherapeu-
ten und Psychotherapeutinnen 
gelegt werden. D.h. nur eine qua-
litativ hochwertige Ausbildung, 
die nach bundesweit einheitlichen 
Standards erfolgt, kann auch zu 
einer guten psychotherapeutischen 
Versorgung gesetzlich Krankenver-
sicherter führen. 
 
Einen Novellierungsbedarf des 
PsychThG sehen die gesetzlichen 

Krankenkassen daher vorrangig in 
der Reform der Ausbildung zum 
PP und zum KJP. Die Vorgaben zur 
Berufsausübung (§ 1) und zur wis-
senschaftlichen Anerkennung von 
psychotherapeutischen Verfahren 
(§ 1 Abs. 3 PsychThG) sowie die 
bisherigen Vorgaben zur wissen-
schaftlichen Anerkennung (§ 11 
PsychThG) sollen dabei grundsätz-
lich unverändert bestehen bleiben. 

Bezüglich der von der BPtK gefor-
derten Änderung der Berufsbe-
zeichnung („Legaldefinition“) in 
„Psychotherapeut“ bzw. „Psycho-
therapeutin“ halten es die gesetz-
lichen Krankenkassen für sinnvoll, 
die bisherigen Definitionen in § 1 
des PsychThG der Heilberufe „Psy-
chologischer Psychotherapeut“ 
bzw. „Psychologische Psychothe-
rapeutin“ und „Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut“ bzw. 
„Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin“ beizubehalten, da nur 
so die Unterscheidbarkeit der ver-
schiedenen Berufsgruppen, auch 

in Abgrenzung von psychothera-
peutisch tätigen Ärztinnen und 
Ärzten, mit ihren unterschiedlichen 
Leistungsmöglichkeiten für die Pa-
tientinnen und Patienten auch zu-
künftig sichergestellt ist. 

Die Einschränkung der Ausübung 
von Psychotherapie (gemäß § 1 
Abs. 3 PsychThG) auf wissen-
schaftlich anerkannte psychothe-
rapeutische Verfahren sowie die 
Festlegungen im § 11 PsychThG 
hinsichtlich der Feststellung der 
wissenschaftlichen Anerkennung 
von psychotherapeutischen Verfah-
ren und Einbeziehung entsprechen-
der Gutachten eines Wissenschaft-
lichen Beirates, der gemeinsam von 
Vertretern der PP und KJP sowie 
der ärztlichen Psychotherapeuten 
gebildet wird, muss beibehalten 
werden. Nur so kann aus Sicht der 
GKV der Schutz von Patientinnen 
und Patienten vor noch nicht aus-
reichend entwickelten, unwirksa-
men oder gar schädlich wirkenden 
psychotherapeutischen Verfahren 

Die Ausbildung zum PP und 
KJP ist als Vorbereitungszeit 

im Sinne eines 
Referendariats auf eine 
spätere heilkundliche 
psychotherapeutische 

Tätigkeit konzipiert

Wissenschaftliches Studium  
(6 Semester) 

Direktstudium Klinische Psychologie  
(4 Semester) 

Ausbildung PP/KJP  
(3 Jahre) 

Universität/Hochschule 

 
 

Nach Landesrecht/Hochschulrecht 
Für Ausbildung zum PP Studiengang:  
 Psychologie 

Für Ausbildung zum KJP Studiengänge: 
 Psychologie 
 Pädagogik 
 Sozialpädagogik 

Universität/Hochschule 

 

 
Nach einheitlichen Vorgaben/ Bundesrecht 
(PsychThG, AusbPrüfVO/en) 

Ausbildung in wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren 

 Theoretische Ausbildung 
 Diagnostik und Differentialdiagnostik 
 Psychotherapeutische Akutversorgung 
 Praktika, mindestens 3 von mindestens 

2 Monaten Dauer in unterschiedlichen 
klinischen Einrichtungen  

Universität/Hochschule/andere staatlich 
anerkannte Einrichtungen  

 

Vorbereitungszeit auf heilkundliche 
psychotherapeutische Tätigkeit nach 
einheitli-chen Vorgaben/Bundesrecht 
(PsychThG, AusbPrüfVO/en) 

Vertiefte Ausbildung in einem wissenschaft-
lichen anerkannten Verfahren (sowohl im 
Einzel- als auch im Gruppensetting): 
 Theoretische Ausbildung mindestens 

600 Stunden  
 Praktische Ausbildung mindestens 8 

Monate stationäre psychiatrische, 
psychotherapeutische, psychosoma-
tische oder KJP-Einrichtung und 
mindestens 4 Monate in ambulanter 
psychotherapeutischer Praxis. 

Bachelor of Sciences 1. Staatsexamen 

2. Staatsexamen, Approbation (PP/KJP), 
KV-Zulassung  

(nur bei vertiefter Ausbildung in AP, 
TfP oder VT möglich) 

Abbildung 2. Zukünftige Struktur der Ausbildung zum PP und zum KJP – Position der Krankenkassen. 
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gewährleistet werden. Die paritä-
tische Besetzung des Wissenschaft-
lichen Beirats verhindert dabei ein 
Auseinanderdriften in Entwicklung 
und Anwendung psychothera-
peutischer Behandlungsverfahren 
zwischen den unterschiedlichen 
psychotherapeutisch tätigen Be-
rufsgruppen. Dies ist im Sinne einer 
qualitätsgesicherten und einheitli-
chen Behandlung gesetzlich Kran-
kenversicherter ebenso unverzicht-
bar. 
In § 1 Abs. 3 PsychThG bedarf es 
aus GKV-Sicht allerdings einer Er-
gänzung um „wissenschaftlich 
anerkannte psychotherapeutische 
Methoden und um psychothera-
peutische Techniken aus wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren“, 
weil bei den im Rahmen der Struk-
turreform der ambulanten Psycho-
therapie geplanten Leistungen der 
„psychotherapeutischen Sprech-
stunde“ und der „psychothera-
peutischen Akutversorgung“ nicht 
notwendigerweise psychothera-
peutische Verfahren zur Anwen-
dung kommen, sondern vielmehr 
die Anwendung psychotherapeuti-
scher Techniken und Methoden im 
Vordergrund steht. 
Satz 1 in § 1 Abs. 3 PsychThG wäre 
dementsprechend wie folgt zu fas-
sen (neue Formulierung in Kursiv-
druck): 
 
„Ausübung von Psychotherapie im 
Sinne dieses Gesetzes ist jede mit-
tels wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren 
und wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Methoden 
sowie mittels psychotherapeuti-
scher Techniken aus wissenschaft-
lich anerkannten psychotherapeu-
tischen Verfahren vorgenommene 
Tätigkeit zur Feststellung, Heilung 
oder Linderung von Störungen mit 
Krankheitswert, bei denen Psycho-
therapie indiziert ist.“ 
 
Zur Sicherung und Weiterentwick-
lung der Qualität in der psychothe-
rapeutischen Versorgung nach der 
Bologna-Reform sollte die zukünf-
tige Ausbildung zum PP und zum 
KJP aus Sicht der GKV wie folgt 
strukturiert werden: Nach einem 

wissenschaftlichen Studium der 
Psychologie – für zukünftige PP  – 
bzw. nach einem wissenschaftli-
chen Studium der Psychologie, Pä-
dagogik oder Sozialpädagogik  – 
für zukünftige KJP – auf Bachelor-
ebene schließt sich ein Direktstu-
dium „Klinische Psychologie“ an, 
welches mit einem 1. Staatsexa-
men endet. Das erfolgreiche Beste-
hen qualifiziert zur Durchführung 
der sich daran anschließenden 
mindestens dreijährigen Vorberei-
tungszeit auf die heilkundliche psy-
chotherapeutische Tätigkeit (vgl. 
einem „Referendariat“), die dann 
mit einer 2. Staatsprüfung und 
nach Bestehen derselben, mit der 
Zulassung zur Ausübung der Heil-
kunde (Approbation) endet. 

Abbildung 2 veranschaulicht den 
GKV-Vorschlag zur Neustrukturie-
rung der Ausbildung zum PP und 
zum KJP. 

Das Bachelorstudium soll theoreti-
sche Grundlagen für eine psycho-
therapeutische Tätigkeit vermit-
teln. Dabei sollen grundlegende 
wissenschaftliche Kenntnisse in 
den Bereichen Allgemeine Psycho-
logie, Entwicklungspsychologie, 
Persönlichkeitspsychologie und 
Sozialpsychologie erworben sowie 
Kenntnisse in den empirischen und 
experimentellen Methoden zur 
Erforschung von Funktionen wie 
Wahrnehmung, Lernen, Gedächt-
nis, Denken, Sprache, Emotion 
und Motivation sowie Testtheorie 
und Testkonstruktion vermittelt 
werden. Auch sollen Praktika zum 
Kennenlernen der verschiedenen 
Berufsfelder durchgeführt werden. 

Im Direktstudium2 „Klinische Psy-
chologie“ soll eine Ausbildung in 
wissenschaftlich anerkannten psy-
chotherapeutischen Verfahren er-
folgen. Hierbei werden die Theorie 
der Störungsentstehung der jewei-
ligen Verfahren und die daraus ab-
geleiteten psychotherapeutischen 
Behandlungskonzepte vermittelt. 

2 	 In Analogie zu dem vom BMG geprägten 
Begriff der Direktausbildung, der eine Aus-
bildung bezeichnet, die direkt durch Bundes-
recht geregelt wird. 

Ein besonderer Schwerpunkt soll 
in der Vermittlung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten im Bereich der Di-
agnostik und Differentialdiagnostik 
psychischer Erkrankungen sowie 
der akutpsychotherapeutischen 
Behandlung liegen. Die erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten in 
den vorgenannten Bereichen sollen 
dann im Rahmen von drei Praktika 
von jeweils mindestens zwei Mo-
naten Dauer in unterschiedlichen 
Einrichtungen der Patientenversor-
gung (ambulant/stationär/rehabili-
tativ) vertieft werden. 

Die Ausbildung zum PP oder KJP ist 
als Vorbereitungszeit im Sinne ei-
nes Referendariats (vgl. juristische 
Ausbildung/Ausbildung zum Lehr-
amt) auf eine spätere heilkundliche 
psychotherapeutische Tätigkeit 
konzipiert. Sie besteht aus einer 
vertieften Ausbildung in einem wis-
senschaftlich anerkannten psycho-
therapeutischen Verfahren, sowohl 
mit einem theoretischen als auch 
einem praktischen Teil. Letzteres 

Weiterbildung  
Supervision und Coaching  

Schwerpunkt: Berufsfeld Erziehung und Bildung

Die Weiterbildung ist von der Psychotherapeutenkammer Berlin  
anerkannt und zertifiziert durch die Deutsche Gesellschaft für  
Supervision e.V. (DGSv). Die Weiterbildung findet in Kooperation 
mit dem Fachverband für integrative Lerntherapie e. V. (FiL) statt.

Legasthenie-Zentrum Berlin e.V.
Alt-Tempelhof 21, 12103 Berlin

www.legasthenie-zentrum-berlin.de
Infos & Anmeldung unter Tel: +49 30 45 02 22 33 oder 

E-Mail: fortbildung@legasthenie-zentrum-berlin.de

Dauer/Umfang:  
3 Jahre à 500 Unterrichtseinheiten (UE) Seminar  
und 40 UE Gruppen-Lehrsupervision

Supervision und Coaching sind ein fachliches 
Angebot zur fortlaufenden Qualitätssicherung 
der beruflichen Praxis

Zielgruppen:  
Diplom-Psycholog(inn)en,
Psychologische Psychotherapeut(inn)en und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut(inn)en,
Integrative Lerntherapeut(inn)en, Lehrer/innen,
Diplompädagog(inn)en, Diplom-Sozialpädagog(inn)en,
Absolvent(inn)en äquivalenter Studienabschlüsse,
auch aus angrenzenden Bereichen
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durch eine mindestens 8-monatige 
psychotherapeutische Tätigkeit un-
ter Anleitung in einer stationären 
psychiatrischen/psychotherapeuti-
schen/psychosomatischen/kinder- 
und jugendpsychiatrischen Einrich-
tung und eine mindestens 4-mona-
tige psychotherapeutische Tätigkeit 
unter Anleitung in einer ambulan-
ten psychotherapeutischen Praxis 
eines an der vertragsärztlichen/-
psychotherapeutischen Versorgung 
teilnehmenden psychotherapeu-
tisch tätigen Arztes oder Psycho-
logischen Psychotherapeuten oder 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten. 

Die Vergütung der Ausbildung zum 
PP oder KJP ist derzeit sehr teuer 
und muss von dem Psychothera-
peuten in Ausbildung (PiA) selbst 
gezahlt werden. Der Psychothera-
peut in Ausbildung (PiA) erbringt 
im Rahmen seiner Tätigkeit in dem 
Ausbildungsinstitut eine Kran-
kenbehandlung, die auch von der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
vergütet wird. Diese Vergütung 
wird von dem Ausbildungsinstitut 
in Rechnung gestellt und verein-
nahmt, entsprechend wäre eine 
Entlohnung des PiA, die sich an 
einem Referendariatsgehalt (z. B. 
juristische Ausbildung oder Aus-
bildung zum Lehramt) orientieren 
sollte, durch das Ausbildungsinsti-
tut angemessen. 
 

Zusammenfassend werden im 
GKV-Modell im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Hochschulstu-
diums, das mit dem Bachelor of 
Science (B.Sc) abschließt, allgemei-
ne wissenschaftliche Grundlagen 
des Faches Psychologie sowie die 
theoretischen Grundlagen für ei-
ne psychotherapeutische Tätigkeit 
vermittelt. Wer eine heilkundliche 
psychotherapeutische Tätigkeit an-
strebt, kann in einem sich anschlie-
ßenden Direktstudium „Klinische 
Psychologie“ hierfür die notwen-
digen Grundlagen erwerben. Nach 
dem 1. Staatsexamen beginnt dann 
die Ausbildung zum PP bzw. KJP im 
Sinne einer Vorbereitungszeit auf 
die heilkundliche psychotherapeu-
tische Tätigkeit mit einer vertieften 
Ausbildung in einem wissenschaft-
lich anerkannten Verfahren sowohl 
theoretischer als auch praktischer 
Art. Die Ausbildung schließt mit 
einem 2. Staatsexamen und bei 
erfolgreichem Bestehen und Vorlie-
gen der sonstigen Voraussetzungen 
mit der Verleihung der Approbation 
als Psychologischer Psychothera-
peut bzw. Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut ab. Sofern 
die vertiefte Ausbildung in einem 
in der Psychotherapie-Richtlinie 
zugelassenen psychotherapeuti-
schen Behandlungsverfahren (der-
zeit Analytische Psychotherapie, 
Tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie oder Verhaltensthera-
pie) absolviert wurde, besteht bei 
Vorliegen der sonstigen Vorausset-
zungen die Möglichkeit einer Zu-
lassung zur Versorgung gesetzlich 
Krankenversicherter in dem jeweili-
gen psychotherapeutischen Verfah-
ren (Kassenzulassung). 

Eine Ausbildung zum PP bzw. zum 
KJP analog zur Ausbildung der Ärz-
te, wie sie von der BPtK angestrebt 
wird, erscheint aus GKV-Sicht dem 
Berufsbild nicht angemessen. Die 
ärztliche Ausbildung ist angesichts 
der Vielzahl der Fachgebiete der 
Medizin und ihres Umfangs als 
Grundausbildung zu Generalisten 
konzipiert. Nach der Approbation 
besteht dann die Entscheidungs-
möglichkeit, sich zumindest in ei-
nem Fachgebiet der Medizin durch 

Dr. Thomas Uhlemann
Leiter des Referates „Bedarfsplanung, Psychotherapie, 
Neue Versorgungsformen“ im GKV-Spitzenverband.

Dr. Julian Dilling
Dipl. Ökonom, im GKV-Spitzenverband unter anderem zu-
ständig für Psychotherapie, Bedarfsplanung und Ambulante 
spezialfachärztliche Versorgung (§ 116 b SGB V).

Weiterbildung zu spezialisieren, 
um etwa damit die Grundlagen 
für eine Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung zu schaffen. 
Die Psychotherapie als Krankenbe-
handlung psychischer Störungen ist 
jedoch ein spezielles Fachgebiet. 
Dementsprechend werden der PP 
und der KJP zu Spezialisten ausge-
bildet. Die Ausbildung kann somit 
nicht vergleichbar mit derjenigen 
der Ärzte strukturiert sein. 

Der GKV-Vorschlag zur Reform 
der Ausbildung zum PP und zum 
KJP trägt dem v.g. Sachverhalt 
Rechnung. Ein weiterer Vorteil des 
GKV-Modells liegt darin, dass die 
Studierenden zunächst mit dem 
Abschluss als Bachelor of Science 
einen berufsqualifizierenden Ab-
schluss erwerben können und da-
mit, falls sie doch nicht die klinisch 
psychotherapeutische Richtung/ 
Tätigkeit einschlagen möchten, 
bereits zu diesem Zeitpunkt eine 
Berufstätigkeit ausüben oder ei-
nen Masterstudiengang mit einem 
anderen Schwerpunkt (z.B. Arbeit-, 
Betriebs- und Organisationspsy-
chologie) wählen können.�

Eine Ausbildung zum PP 
bzw. KJP analog der 

Arzt-Ausbildung, wie sie 
von der BPtK angestrebt 
wird, erscheint aus GKV-

Sicht dem Berufsfeld 
nicht angemessen
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Es ist zu begrüßen, dass der GKV-
Spitzenverband sich mit der ge-
planten Reform des PsychThG und 
der damit verbundenen Reform der 
Aus- und Weiterbildung zum Psy-
chologischen Psychotherapeuten 
(PP) und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten (KJP) befasst. 
Die gesetzlichen Krankenkassen 
haben ein berechtigtes Interesse 
an einer guten Qualifizierung von 
Psychotherapeuten, um eine gute 
psychotherapeutische Versorgung 
gesetzlich Krankenversicherter zu 
sichern. Die in der Ausbildung von 
PP/KJP und der Weiterbildung von 
psychotherapeutisch tätigen Fach-
ärzten durchgeführten Psychothe-
rapien sind Leistungen der gesetz-
lichen Krankenkassen. 

Barbara Lubisch

Antwort auf das Positionspapier 
des GKV-Spitzenverbandes

Es ist positiv hervorzuheben, dass 
der GKV-Spitzenverband die Ein-
schätzung teilt, dass die für Heil-
berufe notwendigen bundesein-
heitlichen Mindeststandards nach 
der Bologna-Reform nicht mehr 
gegeben sind und dass dieser die 
Notwendigkeit einer Reform aner-
kennt. Gestiegene fachliche Anfor-
derungen werden von Uhlemann 
und Dilling zu Recht als weiterer 
Grund benannt.

Weitere erhebliche Gründe für 
die Reform – u.a. die fehlende 
Rechtsgrundlage der psychothera-
peutischen Tätigkeit der heutigen 
Psychotherapeuten in Ausbildung 
(PiA), die fehlende arbeits- und 
sozialrechtliche Absicherung und 

damit oft prekäre Lebenssituation 
der PiA – werden in der Stellung-
nahme der beiden Autoren jedoch 
nicht berücksichtigt. 

Die von Uhlemann und Dilling 
vorgeschlagene Beibehaltung ei-
nes Wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie aus Vertretern von 
PP, KJP und Ärzten wird im Berufs-
stand weitgehend unterstützt. Die 
Formulierung der Legaldefinition 
sollte allerdings weiter gefasst 
werden, um eine fachliche Weiter-
entwicklung der Psychotherapie 
zu ermöglichen; das sollte auch im 
Sinne des GKV-Spitzenverbandes 
sein.

� � �   Ihr persönliches Starterpaket 
unter www.beltz.de/pia

Sichern Sie sich das kostenlose Starterpaket für 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in 
Ausbildung:

�  Broschüre »Der PiA-Marathon« mit Tipps & Tricks, 
Methoden-Basics und vielen kostenlosen Downloads 
(ganze Buchkapitel, Arbeitsmaterial)

� VeggieBag für den Einkauf ohne Plastiktüte
�  Eine Ausgabe der Zeitschrift Psychologie Heute
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Wenn Klienten sich ihrer Angst nicht stellen: Flucht oder Expositionsabbruch

Bei KM 35 wirft der berüchtigte »Mann mit dem Hammer« 

auch die trainiertesten Läuferinnen und Läufer aus der 
Bahn. Es schleichen sich Selbstzweifel und negative 
Gedanken ein, die Beine werden zu Blei… Was tun? 
Hier helfen schnelle Kohlenhydrate, Zucker und Zuversicht 

oder: eine Cola und die erquickende Aussicht auf das 
nahende Ziel.

Der Mann mit dem Hammer

Emotionsregulation oder Strategien für den Umgang mit Emotionen

Lazarus und Folkman (1984) beschreiben Regulationsprozesse am Beispiel eines 

Restaurantbesuchs und langer Wartezeiten auf das bestellte Essen. Ein problem-

bezogenes Coping wäre auf das Umfeld gerichtet und würde darin bestehen, etwa 

durch eine intensive Wutäußerung eine Veränderung der Bedienung zu erreichen. 

Ein emotionsbezogenes Coping wäre auf sich selbst gerichtet und würde darin 

bestehen, den Anlass der Wut neu zu bewerten (z. B. durch Mitgefühl gegenüber 

der überarbeiteten Bedienung). So können unterschiedliche Strategien für den 

Umgang mit Emotionen gewählt werden – im Beispiel des Restaurantbesuchs 

auslösende Situationen wie das Restaurant selbst zukünftig gar nicht mehr aufsu-

chen, im Vorfeld mit der Bedienung über den verfügbaren Zeitrahmen sprechen, 

bei bereits eingesetztem emotionalen Erleben den Ausdruck modulieren (den 

Ärger ansprechen statt zu schreien), die zugrunde liegende Bewertung überprüfen 

(»Ich bin nicht der Einzige, der so spät bedient wird.«) oder durch Hierarchisierung 

andere Emotionsqualitäten entsprechend eigener Wertvorstellungen verstärken 

(z. B. das Mitgefühl über die Wut zu stellen). Häufi g wird jedoch eine Mischung aller 

Strategien stattfi nden – oder wie Gross und Thompson (2007) betonen: »Schmeiß mit 

allem, was du hast« (Original: »Throwing everything you’ve got at it«, S. 17).
Aus: 
Jan GlasenappEmotionen als RessourcenISBN 978-3-621-27953-6 siehe Seite 17

Technik für Fortgeschrittene: die Exposition

Ungünstiges Therapeutenverhalten Günstiges Therapeutenverhalten

Therapeut sagt: »Bleiben Sie, sonst ist die 
Therapie umsonst.« Therapeut bleibt ruhig und gelassen. Die 

Stimme sollte eher fl ach und sachlich sein, es 
kann an die Vernunft des Patienten appelliert 
werden.

Therapeut wird unruhig und hektisch Therapeut fragt: »Warum sind Sie hier?«, 
»Wie stark ist Ihre Angst?« 

Therapeut versperrt Patienten den Ausgang/
Weg

Therapeut sagt: »Versuchen Sie, weiterzuma-
chen. Tolerieren Sie die Angst.«

Therapeut wird wütend
Therapeut sagt: »Es ist Ihre Angst, die jetzt 
sagt: ›Schluss‹.«, »Ist es sinnvoll, der Angst 
nachzugeben?«, »Was lernen Sie dann?«

Therapeut sagt: »Sie haben sich für diese 
Therapie entschieden, Sie müssen unter allen 
Umständen durchhalten.«

Therapeut sagt: »Es ist natürlich Ihre Entscheidung aufzuhören, aber es ist eine 
Entscheidung aus Angst.«

Therapeut sagt: »Ja gut, dann gehen Sie eben, 
das ist schon okay, wie Sie wollen.« 

Therapeut fragt: »Was lernen Sie, wenn Sie 
jetzt aufhören?«

Therapeut wird unsicher, ungehalten, sagt: 
»Ja, ich weiß nicht, muss das denn sein?«

Therapeut fragt: »Was denken Sie, wird mit 
der Angst geschehen, wenn Sie noch fünf 
Minuten bleiben?«

Therapeut verhandelt mit Patienten: »Machen 
Sie doch, na los!«, »Ich fände es aber besser, 
wenn Sie weitermachen.«, »Was passiert, 
wenn Sie jetzt abbrechen?«, »Was wird aus 
Ihrem Leben?«

Therapeut sagt: »Okay, Sie brechen jetzt ab; 
wir werden aber gleich, nach einer kurzen 
Pause, eine andere Situation aufsuchen / 
etwas anderes in Bezug auf Ihre Angst unter-
nehmen.«

12

Ihrem Leben?«

nehmen.«

Aus: 
Peter Neudeck ExpositionsverfahrenISBN 978-3-621-28159-1 siehe Seite 17

Der Mann mit dem Hammer

Jetzt downloaden: »Emotionsregulation«

BUCH-
KAPITEL

Jetzt downloaden: »Therapeutenverhalten während der Exposition«

BUCH-
KAPITEL
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Der Eintrag ins Arzt-/Psychothe-
rapeutenregister als Nachweis 
der Fachkunde in einem Vertie-
fungsgebiet muss weiterhin die 
notwendige Voraussetzung für 
eine Kassenzulassung sein, das 
ist auch im Berufsstand einhellige 
Auffassung.

Der Vorschlag des GKV-Spitzen-
verbandes geht ebenso wie der 
Beschluss des Deutschen Psycho-
therapeutentages (DPT) von einem 
wissenschaftlichen Studium aus, 
allerdings werden von der GKV – 
wie bisher – unterschiedliche Zu-
gangs-Studiengänge für die späte-
re Spezialisierung auf verschiedene 
Altersbereiche vorgeschlagen. Dies 
entspricht nicht dem mit großer 
Mehrheit im Berufsstand beschlos-
senen Konzept einer einheitlichen 
Grundqualifizierung über alle Al-
tersbereiche. 

Die vom Berufsstand einhellig als 
notwendig erachteten fachlichen 
Anforderungen, insbesondere ein 
Studienabschluss auf Master-Ni-
veau sowohl für die Behandlung 
von Erwachsenen als auch von 
Kindern und Jugendlichen (vgl. Be-
schlüsse des 25. Deutschen Psycho-
therapeutentages vom November 
2014) werden nicht erwähnt. Nur 
das Master-Niveau (EQR 7) kann 
die notwendige Basis für die eigen-
verantwortliche Ausübung eines 
Heilberufs sein.

Nach dem ersten Staatsexamen 
sieht der GKV-Spitzenverband zum 
Erwerb der für eine Fachkunde 
notwendigen Kompetenzen weiter 
eine postgraduale Ausbildung vor, 
die als „Vorbereitungszeit im Sinne 
eines Referendariats“ bezeichnet 
wird. Die von Uhlemann und Dil-
ling vorgeschlagene Struktur eines 
Referendariats passt allerdings 
in keiner Weise in das System der 
Aus- und Weiterbildung von aka-
demischen Heilberufen. Darüber 
hinaus werden angehende Psy-
chotherapeuten – weder ärztliche 
noch psychologische Psychothera-
peuten  – nicht wie Juristen/Lehrer 
auf eine Tätigkeit im Staatsdienst 
vorbereitet und können nicht in 

einem öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnis stehen.

Die Analogie zur ärztlichen Weiter-
bildungsstruktur wird vom GKV-
Spitzenverband abgelehnt und mit 
fehlender Spezialisierung innerhalb 
der Psychotherapie begründet. Dies 
ist fachlich nicht stichhaltig, weil es 
mindestens die Spezialisierung  – 
mit unterschiedlicher Fachkun-
de!  – auf die zwei Altersbereiche 
Erwachsene und Kinder/Jugendli-
che gibt. Diese werden im Modell 
des GKV-Spitzenverbandes – ent-
gegen dem Votum des Deutschen 
Psychotherapeutentages – sogar 
weiter als zwei Berufe vorgesehen.

Außerdem wird von Uhlemann und 
Dilling nicht gesehen, dass eine 
Spezialisierung des Psychothera-
peutenberufs, die über ein diffe-
renziertes Weiterbildungsrecht zu 
regeln ist, schon längst im Gange 
ist. Die Anforderungen des Ge-
sundheitswesens an die Psycho-
therapeuten, sich nicht nur den 
klassischen Indikationsbereichen zu 
widmen, sondern auch bei der Be-
handlung anderer Volkskrankheiten 
mitzuwirken, wachsen stetig. 

Darüber hinaus löst der Vorschlag 
eines Referendariats die rechtliche 
Frage einer Behandlungserlaubnis 
für die in dieser Zeit durchzufüh-
renden Therapien nicht, ebenso 
wenig ist damit eine angemessene 
Vergütung verbunden. 

Im Modell des GKV-Spitzenverban-
des bleibt überdies offen, wie die 
ersten zwei Jahre der an die Hoch-
schule anschließenden ‚Vorberei-
tungszeit‘ gefüllt werden – was 
genau soll an „Universität/Hoch-
schule/anderer staatlich anerkann-
ter Einrichtung“ passieren? Es liegt 
nahe, dass damit die bisher durch 
die Ausbildungsinstitute durchge-
führte ‚Praktische Ausbildung‘ ge-
meint ist, da die ‚Entlohnung der 
PiA durch das Ausbildungsinstitut‘ 
genannt wird. Völlig offen in dem 
vorgelegten Vorschlag des GKV-
Spitzenverbandes bleibt jedoch, 
wie der notwendige qualitative 
Standard mit einer „praktischen 

12 Monate praktische Arbeit 
mit Patienten wären 

als Grundlage für eine 
Zulassung zur selbst- 

ständigen niedergelassenen 
Tätigkeit zur Behandlung 

gesetzlich Kranken- 
versicherter eine 

unverantwortlich niedrige 
Anforderung

Ausbildung“ gewährleistet werden 
kann, für die lediglich insgesamt 
12 Monate veranschlagt werden. 
12 Monate praktische Arbeit mit 
Patienten wären als Grundlage für 
eine Zulassung zur selbstständigen 
niedergelassenen Tätigkeit zur Be-
handlung gesetzlich Krankenversi-
cherter eine unverantwortlich nie-
drige Anforderung.

Die jetzigen Ausbildungsinstitute 
werden im Modell des GKV-Spit-
zenverbandes zwar genannt, die 
ambulante praktische Ausbildung 
ist aber lediglich in der Praxis eines 
niedergelassenen PP/KJP/Arztes 
geplant. Die dafür vorgesehene 
Dauer von 4 Monaten reicht jedoch 
nicht einmal, um eine ambulan-
te Behandlung durchschnittlicher 
Dauer durchzuführen.

Auch die vorgeschlagenen 8 Mo-
nate stationärer praktischer Aus-
bildung berücksichtigen nicht, dass 
ca. 40 % der Psychotherapeuten 
nicht in der Niederlassung sondern 
in anderen Versorgungsbereichen, 
vor allem im Krankenhaus und in 
der Rehabilitation, tätig sind. Die 
Ausbildung  darf sich deshalb nicht 
nur an der Richtlinien-Psychothera-
pie orientieren. Auch für den Kran-
kenhausbereich ist die Entwicklung 
psychotherapeutischer Fachkompe-
tenz zu gewährleisten.

Das BMG hat in den Ende Okto-
ber vorgelegten Eckpunkten vier 
Gründe für die Reform genannt: 
Eindeutigkeit der Zugangsvoraus-
setzungen, bundesweit einheitliche 
Ausbildungsstandards, Klärung des 
Status der Ausbildungsteilnehmer 
und Anspruch auf Finanzierung 
des Unterhalts während der Aus-
bildung. Das GKV-Modell bietet für 
keines dieser vier Probleme eine 
Lösung an.

Fazit: Es handelt sich um eine zu 
begrüßende Initiative, die jedoch 
in vielen Einzelheiten die Anforde-
rungen an die Reform nicht erfüllt. 
�

Nur das Master-Niveau 
(EQR 7) kann die 

notwendige Basis für 
die eigenverantwortliche 

Ausübung eines Heilberufs 
sein
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1. Die adäquate Versorgung von 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen aller Altersgruppen setzt 
kompetent aus- und weitergebil-
dete Psychologische und Ärztliche 
Psychotherapeuten voraus, die sich 
in der Weiterbildung auf die Alters-
gruppe der Kinder und Jugendli-
chen oder des Erwachsenenalters 
spezialisieren.1 Deshalb begrüßen 
die Unterzeichner Maßnahmen zur 
weiteren Professionalisierung von 
Aus- und Weiterbildungswegen im 
Bereich Psychotherapie.

2. Fachkompetente Psychothera-
peuten des Kindes-, Jugend- und 
Erwachsenenbereichs müssen im 
Rahmen ihrer Aus- und Weiterbil-
dung sowohl die notwendigen wis-
senschaftlichen als auch die prakti-
schen Kompetenzen zu einer fach-
lich notwendigen und verantwor-
tungsvollen Ausübung ihres Berufs 
erwerben. Sie erreichen dabei für 
die wesentlichen Krankheitsbilder 
des Indikationsgebietes sowohl die 
notwendigen diagnostischen Kom-
petenzen als auch Kompetenzen in 
der Anwendung wissenschaftlich 
anerkannter Behandlungsverfah-
ren oder -methoden. Sie machen 
im Rahmen ihrer Aus- und Weiter-
bildung praktische Erfahrungen mit 

1 	 Im Studium zur Approbation muss dabei ge-
währleistet sein, dass Ätiologie, Diagnostik 
und Therapie psychischer Störungen von 
Beginn an über alle Altersbereiche – also 
Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter – 
gleichberechtigt in Theorie und Praxis ge-
lehrt werden. Eine Spezialisierung auf einen 
Altersbereich erfolgt erst im Anschluss an 
das Studium mit Abschluss Approbation in 
eigenständigen, parallel aufgebauten Wei-
terbildungsstrukturen.

28. Juni 2016

Gemeinsame Positionen von DGPPN, 
DGKJP, DGPs und FTPs zur Reform 
des Psychotherapeutengesetzes

den wesentlichen Krankheitsbil-
dern, mit unterschiedlichen Schwe-
regraden und in unterschiedlichen 
Behandlungssettings (stationär 
und ambulant), die für den Indi-
kationsbereich „Psychotherapie“ 
relevant sind. Hierbei ist auf das 
Erreichen einer ausreichenden 
Qualifikation für die Behandlung 
von Personen mit schweren psychi-
schen Störungen zu achten. Im Sin-
ne des biopsychosozialen Modells 
psychischer Erkrankungen sind 
immer psychologische und medi-
zinische Kompetenzen erforderlich, 
um eine umfassende Diagnostik, 
Differentialdiagnostik und Thera-
pie von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen sicher zu stellen. 
Die Etablierung vernetzter Versor-
gungsstrukturen ist anzustreben.

3. Der Weg zu kompetent aus- und 
weitergebildeten Psychologischen 
und Ärztlichen Psychotherapeuten 
des Kindes-, Jugend- und Erwach-
senenbereichs soll auch in Zukunft 
weiterhin sowohl über das Studium 
der Psychologie als auch über das 
Studium der Medizin möglich sein, 
denen eine fachspezifische Weiter-
bildung folgt. Beide Gruppen von 
Fachvertretern respektieren die Au-
tonomie bezüglich der spezifischen 
Kompetenzen und notwendigen 
Regulierungen der jeweiligen Fä-
cher. Zusätzlich sollen jedoch We-
ge einer Kooperation der Fächer 
mit dem Ziel der Verbesserung 
der Versorgung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen im Rah-
men der Forschung sowie in der 

Aus- und Weiterbildung gefördert 
und ermöglicht werden (z. B. Mo-
dellprojekte zur Kooperation von 
Psychologie und Medizin in der 
Aus- und Weiterbildung).

4. Psychotherapie ist ein Fach, das 
sowohl durch eine aktive wissen-
schaftliche Weiterentwicklung zur 
Psychotherapie und ihren Indika-
tionsgebieten, aber auch durch 
praktische Erfahrungen gespeist 
wird. Ein gut fundiertes und an den 
entsprechenden zu erwerbenden 
Kompetenzen orientiertes Studium 
zur Approbation setzt deshalb eine 
universitäre Ausbildung mit einer 
Mindestdauer von fünf Jahren vo-
raus (Abschluss auf EQR 7). Das 
Studium muss in ausreichendem 
Umfang neben den wissenschaftli-
chen Grundlagen auch die Vermitt-
lung von praktischen Kompetenzen 
und Erfahrungen im direkten Pati-
entenkontakt beinhalten. Eine Ap-
probation direkt nach dem Studium 
erlaubt keine sozialrechtliche Zu-
lassung. Hierfür muss eine entspre-
chende Weiterbildung absolviert 
werden. Forschung zur Weiterent-
wicklung und Evaluation von Psy-
chotherapie und ihren Indikations- 
gebieten findet fast ausschließlich 
an universitären Instituten der Me-
dizin und Psychologie statt (siehe 
z. B. Statistiken zur Psychotherapie-
forschung, Portal GEPRIS der DFG). 
Die Trias von Forschung, Lehre und 
praktischer Versorgung wird somit 
nur von Universitäten und gleich-
stehenden Hochschulen geleistet. 
Eine akademische Ausbildung, die 
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zu den genannten Ausbildungszie-
len und Kompetenzen führt, kann 
entsprechend nur an Hochschulein-
richtungen erfolgen, die
(a) selbst aktiv in der Forschung im 

Bereich der psychischen Erkran-
kungen sind,

(b)	mit dem Ziel der praxisnahen 
Ausbildung eine ambulante Be-
handlungseinrichtung für den 
Bereich psychischer Erkrankun-
gen haben, die der Forschung 
und Lehre dient, und

(c)	die strukturellen Vorausset-
zungen für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuch-
ses erfüllen (Promotionsrecht, 
Habilitationsmöglichkeiten, 
Qualifikationsstellen, wissen-
schaftlicher Mittelbau).

Zur Approbation führende Studi-
engänge sind zusätzlich zur wis-
senschaftlichen Akkreditierung von 
den Landesbehörden anzuerken-
nen und mit einem Staatsexamen 
abzuschließen.

5. Die Weiterbildung in Psychothe-
rapie stellt ebenso wie das Studium 
eine gesellschaftliche Aufgabe dar. 
Diese Aufgabe kann nur dadurch 
bewältigt werden, dass in ausrei-
chendem Maße Weiterbildungs-
möglichkeiten im Rahmen von 
Assistenzstellen sowohl für den 
stationären als auch ambulanten 
Kinder-, Jugendlichen- als auch 
Erwachsenenbereich geschaffen 
werden, die entsprechend des vor-

liegenden akademischen Niveaus 
entlohnt werden und deren zusätz-
liche Finanzierung gewährleistet 
sein muss. Für die Ärztlichen und 
Psychologischen Psychothera-
peuten des Kindes-, Jugend- und 
Erwachsenenbereichs müssen alle 
als notwendig erachteten Teile der 
Weiterbildung (u. a. die Vermittlung 
theoretischer Inhalte, Supervision, 
Selbsterfahrung) strukturell und 
finanziell gesichert sein.

6. Die beteiligten Gruppen setzen 
sich dafür ein und unterstützen sich 
in dem Ansinnen, dass die Veranke-
rung von Psychotherapie im Ge-
sundheitswesen weiter verbessert 
wird, Psychotherapieforschung ge-
fördert wird und der Transfer dieser 
Erkenntnisse in die Versorgungs-
praxis ermöglicht wird. Die Attrak-
tivität psychosozialer Fächer in der 
Aus- und Weiterbildung sowohl in 
der Medizin als auch in der Psycho-
logie wird als wichtiges Anliegen 
der Nachwuchssicherung gesehen, 
und die Kooperation der unter-
schiedlichen an der psychosozialen 
Versorgung beteiligten Berufsgrup-
pen soll verbessert werden.

7. Soweit die wissenschaftliche Be-
urteilung der empirischen Evidenz 
psychotherapeutischer Interventi-
onsansätze Voraussetzung für die 
Entscheidung zuständiger Behör-
den und Kammern ist bzw. soweit 
sie für Fragen der Aus- und Weiter-
bildung sowie der psychotherapeu-

tischen Versorgung von Relevanz 
ist, sollen die Entscheidungen auf 
der Grundlage von Gutachten ei-
nes „Wissenschaftlichen Beirates 
Psychotherapie“ getroffen werden. 
Die Besetzung erfolgt paritätisch 
durch die Fakultätentage sowie 
die Bundesärztekammer und die 
Bundespsychotherapeutenkammer, 
im Einvernehmen mit den für diese 
psychotherapeutischen Heilberu-
fe relevanten wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften.�

Dr. Iris Hauth
Präsidentin DGPPN

 
Prof. Dr. Andrea Abele-Brehm

Präsidentin DGPs

Prof. Dr. Tobias Banaschewski 
Präsident DGKJP

Prof. Dr. Markus Bühner
Vorsitzender FTPs

Jetzt kostenlos registrieren – und von einem starken Netzwerk profitieren !www. piaportal.de
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Im Einzelnen gibt es eine Reihe von 
Aspekten, die aus Sicht der DGPs 
und des Fakultätentags Psycholo-
gie problematisch sind und deren 
Umsetzung weder wünschenswert 
noch realisierbar ist. Dies betrifft 
vor allem: 
•	 Die Idee, man könne die zu-

sätzlichen Kosten, die mit der 
Einführung eines Approbations-
studiums verbunden sind, durch 
eine Verlagerung freiwerdender 
Kapazitäten aus anderen Berei-
chen der universitären Psycholo-
gie bestreiten;

•	 die Idee eines auf Psychothera-
pie spezialisierten Bachelor-Stu-
diengangs, der Durchlässigkeit 
und Multifunktionalität („Poly-
valenz“) verhindern würde, der 
einen vom Nutzen her fraglichen 
„Psychotherapie-Bachelor“ kre-
iert, und der den in dieser Alters-

Der seit Ende Oktober im Umlauf befindliche Arbeitsentwurf eines 
Ausbildungskonzepts für ein Direktstudium Psychotherapie des 
Bundesministeriums für Gesundheit zur Reform des Psychothera-
peutengesetzes ist aus der Sicht der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie (DGPs) und des Fakultätentags Psychologie in dieser 
Form nicht umsetzbar. Er hat den in enger Abstimmung mit der 
Bundespsychotherapeutenkammer und zahlreichen Verbänden 
abgestimmten Ziel- und Kompetenzkatalog kaum aufgenommen. 
Der Entwurf würde zu einer sehr stark praxis- bzw. praktikums-
orientierten Berufsausbildung führen. Eine hinreichende wissen-
schaftliche Fundierung und Qualifikation auf EQR 7-Niveau, wie sie 
ein Universitätsstudium charakterisieren, würde so nicht erreicht. 
Damit würden die vom BMG im Eckpunktepapier selbst formulier-
ten Ziele verfehlt und es würden zentrale Ziele des konsensuell 
erarbeiteten Kompetenzkatalogs nicht umgesetzt. Es gäbe keine 
Kompatibilität mit dem Abschluss eines polyvalenten Bachelors in 
Psychologie, ebenso keinen hinreichend wissenschaftlich ausge-
richteten Master, der dem europäischen Qualifikationsrahmen 7 
(EQR 7) entspricht. Stattdessen würde (psychologische) Psychothe-
rapie vom Psychologiestudium und klinisch psychologischer For-
schung und deren Grundlagen abgetrennt. 

Thomas Fydrich, Winfried Rief, Conny Herbert Antoni

Anpassung des BMG-Vorschlags in Richtung 
auf einen akademischen Heilberuf ist noch 
notwendig

spanne üblichen Veränderungen 
der beruflichen Interessen nicht 
flexibel Rechnung trägt;

•	 die fehlende Orientierung an zu 
erwerbenden Kompetenzen des 
Berufsbildes Psychotherapeut/-
in;

•	 die zu starke Orientierung an 
traditionellen Psychotherapie-
verfahren, die eine Neu- oder 
Weiterentwicklung kaum be-
rücksichtigt; 

•	 ein zu hoher, fachlich nicht be-
gründbarer Prüfungsaufwand.

Bisherige Gespräche mit der Kul-
tus- und Wissenschaftsseite der 
Länder haben gezeigt, dass unse-
re Bedenken geteilt werden. Die 
bisherigen Rückmeldungen aus 
den Kultus- und Wissenschaftsmi-
nisterien weisen darauf hin, dass 
aus dem BMG-Vorschlag keine 

Bologna-konformen Studiengänge 
entwickelt werden können und mit 
dem vorgelegten Arbeitsentwurf 
ein Qualifikationsniveau auf EQR 
7-Niveau nicht realisiert werden 
kann. 

Im Folgenden gehen wir auf einzel-
ne Punkte ausführlicher ein.

1.	 Unzureichende Kom-
petenzvermittlung 
für ein universitäres 
Studium mit Abschluss 
Psychotherapie

Der Entwurf des BMG impliziert 
eine Reduzierung der akademi-
schen Inhalte eines aktuellen Psy-
chologiestudiums. Wesentliche 
und für eine psychotherapeutische 
Qualifikation unerlässliche wissen-
schaftliche Grundlagenkenntnisse 
und -kompetenzen werden damit 
ausgeschlossen. Die skizzierten 
Inhalte erlauben weder qualitativ 
noch quantitativ die Vermittlung 
des wissenschaftlichen Kenntnis-
standes zum menschlichen Erleben 
und Verhalten einschließlich des 
Bereichs psychische Gesundheit, 
Krankheit und deren Behandlung, 
wie es für diesen akademischen 
Heilberuf notwendig ist. Damit wä-
ren die zukünftigen Psychothera-
peutinnen und -therapeuten keine 
zum selbstständigen Handeln nach 
aktuellem Wissensstand befähig-
ten Personen. Darüber hinaus wür-
de ein Großteil der Dozentinnen 
und Dozenten, insbesondere im 
Masterstudium die akademischen 
Qualifikationskriterien an Lehrende 
kaum erfüllen. Die Absolventinnen 

Mit dem vorgelegten 
Arbeitsentwurf wird 
kein akademisches 

Qualifikationsniveau 
(EQR 7-Niveau) erreicht
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und Absolventen solcher Studien-
gänge wären somit substanziell 
schlechter ausgebildet als die aktu-
ellen Psychologie-Absolventinnen 
bzw. -Absolventen, die nach einer 
Schwerpunktsetzung in Klinischer 
Psychologie und Psychotherapie 
eine postgraduale praktische und 
theoretische Aus-/Weiterbildung 
beginnen. Dies wäre auch aus Sicht 
des Patientenschutzes nicht zu ver-
antworten.

2.	 Fehlende Orientierung 
an zu erwerbenden 
Kompetenzen

Der Arbeitsentwurf des BMG orien-
tiert sich kaum an dem konsensuell 
erarbeiteten Kompetenzkatalog, 
sondern an traditionellen Fächer-
bezeichnungen und festen Zeitvor-
gaben für einzelne Ausbildungs-
elemente. Es werden Vorgaben 
gemacht, die sehr unflexibel sind, 
ohne dabei sicherzustellen, dass 
die angestrebten Ausbildungszie-
le und Qualifikationsmerkmale 
erreicht werden. Die Gesamtlogik 
ist eher an traditionellen Vorstel-
lungen von Staatsexamensstudien-
gängen orientiert, jedoch nicht an 
Bologna-kompatiblen Curricula. 

3.	 Unzureichende Flexibi-
lität im Bachelor-Stu-
dium und mit einem 
Bachelorabschluss 

Nach allen bisherigen und gut fun-
dierten Entwürfen eines Studiums 
mit Abschluss Approbation, aber 
auch mit Abschluss Psychologie, 
muss das Bachelor-Studium wich-
tige Inhalte und Kompetenzen 
vermitteln, die eine hinreichende 
Flexibilität für mehrere (Weiter-)
qualifikationen in einem Master-
studium ermöglicht; auch für ein 
Masterstudium, welches zu einem 
Staatsexamen in Psychotherapie 
führt. Die Bachelor-Phase kann und 
sollte so angelegt werden, dass 
Schwerpunktsetzungen auch für 
andere Berufsbereiche der Psycho-
logie ermöglicht werden. Nach dem 
jetzigen Entwurf des BMG würde 

einem jetzt schon existierenden 
Bachelor-Studium in Psychologie 
ein zweiter nicht-berufsqualifizie-
render Psychotherapie-Bachelor 
an die Seite gestellt. Eine Durch-
lässigkeit (z.B. zu anderen Studien-
gängen, Auslandsstudium) würde 
deutlich erschwert. Eine Interes-
sensverschiebung, die während 
des Studiums durchaus typisch ist, 
stößt auf vermeidbare und kaum 
überwindbare Hürden. 

4.	 Unrealistische und 
unnötige Forderungen 
an Praxiszeiten im 
Studium

Obwohl zur sozialrechtlichen Zulas-
sung noch eine nachfolgende Wei-
terbildung erfolgen soll, werden im 
Arbeitsentwurf des BMG bereits im 
Studium insgesamt 2.300 Stunden 
an praktischen Tätigkeiten gefor-
dert. Dies ist somit die gesamte 
Praxiszeit, die jetzt in der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung 
für Psychologische Psychotherapie 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie postgradual verlangt 
wird (2.400 Stunden), dreimal so 
viel wie im Vorschlag der DGPs 
und des Fakultätentages Psycho-
logie und immer noch doppelt so 
viel wie im Vorschlag der Bundes-
psychotherapeutenkammer. Der 
Arbeitsentwurf des BMG geht 
davon aus, dass allein durch Pra-
xiszeiten  – gleich wie diese gestal-
tet und in ein Studium integriert 
sind  – Studienziele erreicht werden 
können. Es fehlt eine ausgewogene 
Abstimmung, welche Praxisteile im 
Studium und welche in der Weiter-
bildung zu absolvieren sind. Auch 
die Vorschläge für einen sehr ho-
hen Praxisanteil an eigenen Thera-
pien sehen wir kritisch; hier wurde 
weder der notwendige intensive 
Anteil an notwendiger Fachaufsicht 
(Supervision) noch der Patienten-
schutz, noch die Finanzierung die-
ses vorgeschlagenen Ausbildungs-
teils bedacht (s.u.). Eine solche 
Umsetzung würde voraussetzen, 
dass Studierende mitten im Studi-
um mit eigenständigen Psychothe-
rapien unter Supervision beginnen, 

also noch bevor nennenswert prak-
tische Handlungskompetenzen auf 
wissenschaftlich fundierter Grund-
lage vermittelt wurden. 

5.	 Allgemeine wissen-
schaftliche Kriterien 
eines Masterstudien-
gangs werden nicht 
erfüllt

Die akademischen Anforderun-
gen an einen Masterstudiengang 
(EQR  7) sind auf der Grundlage 
dieser Vorstellungen nicht um-
zusetzen. Damit würde eine der 
zentralen Forderungen des Psy-
chotherapeutentages und der 
DGPs und des Fakultätentags Psy-
chologie nicht erfüllt. Nach den 
Vorstellungen des BMG würde 
der Masterstudiengang nur ein 
einziges Semester akademischer 
Lehre beinhalten, dazu kämen zwei 
Semester praktischer Tätigkeiten; 
das vierte Semester wäre für eine 
Masterarbeit vorzusehen. Die vom 
BMG selbst gesteckten Ziele des 
Masterstudiengangs („vertiefte 
psychotherapeutische, versor-
gungsrelevante und wissenschaft-
liche Kompetenzen“) können so 
nicht erreicht werden, da im zwei-
ten Studienabschnitt keine Lehrver-
anstaltungen zur Erweiterung der 
wissenschaftlichen Kompetenzen 
mehr vorgesehen sind. Die Kriteri-
en des EQR  7, wie sie für Master-
studiengänge anzulegen und die 
im Übrigen auch für das genannte 
Qualifizierungsziel „Übernahme 
von Leitungsfunktionen“ relevant 
sind, lassen sich mit den Vorschlä-
gen des BMG nicht abbilden.

6.	 Berufsqualifizierende 
Tätigkeit III nicht um-
setzbar

Die geforderte berufsqualifizie-
rende Tätigkeit III (selbstständige 
Durchführung von 250 ambulanten 
Behandlungsstunden durch jeden 
Studierenden) ist in dieser Form 
nicht umsetzbar und nicht not-
wendig. Bedenkt man, dass für die 
Mehrzahl der Universitätsstandorte 

Der Bachelor sollte 
Schwerpunktsetzungen 
auch für andere Berufs- 
bereiche der Psychologie 

ermöglichen

Die DGPs und der 
Fakultätentag Psychologie 
bieten die Zusammenarbeit 
an, um die Reformziele zu 

erreichen
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Kohortengrößen von durchschnitt-
lich 60 Studierenden angestrebt 
werden sollten, um den geplanten 
Bedarf an Nachwuchs zu decken, so 
entspräche dies pro Standort etwa 
12.000 durch Studierende durch-
zuführende Behandlungsstunden 
pro Jahr (also dem Umfang von 
etwa 10 Kassensitzen pro Universi-
tätsstandort, die nur durch Studie-
rende abgedeckt würden). Dies ist 
sowohl hinsichtlich des Aufwands 
als auch mit Blick auf die Betreu-
ung und die Versorgungssituation 
in üblichen Universitätsstädten 
nicht umsetzbar und zum Erreichen 
des Qualifikationsziels keineswegs 
notwendig.

7.	 Sehr hoher Prüfungs-
mehraufwand für 
Staatsexamen

Bereits durch die Umstellung auf 
Bachelor-/Masterstudiengänge hat 
sich der Prüfungsaufwand für die 
Studierenden deutlich erhöht, da 
jedes einzelne Modul spezifisch 
abgeprüft werden muss. Vorge-
schlagen werden vom BMG nun 
zusätzlich eine erste mündliche 
Prüfungsleistung (4 Studierende; 
120 min) nach dem ersten Stu-
dienabschnitt, eine schriftliche 
Prüfung (90 min) und eine zweite 
mündliche Prüfungsleistung (45 
min). Insbesondere die ersten bei-
den Prüfungsleistungen beziehen 
sich ausschließlich auf Inhalte, 
die bereits durch Modulprüfun-
gen abgedeckt sind. Für die erste 
Prüfung ist das Prüfungsformat 
unbegründet (mündliche Prüfung 
in Gruppen von vier Personen), da 
ausschließlich Wissenskompetenz 
geprüft wird.

8.	 Überbetonung traditi-
oneller Verfahren statt 
Schwerpunktsetzung 
auf Altersgruppen

Wir begrüßen die Sicherstellung 
der Vermittlung von Wissen und 
Handlungskompetenzen in einer 
gewissen Verfahrensvielfalt, sofern 
diese wissenschaftlich begrün-

det und anerkannt ist. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass die wis-
senschaftliche Anerkennung und 
Bewertung von Behandlungsan-
sätzen grundsätzlich dynamischen 
Entwicklungen unterliegt und hier 
nicht statisch fixiert werden darf. 
Gleichzeitig wird im Arbeitsent-
wurf des BMG bei der Forderung 
nach Verfahrensvielfalt missachtet, 
dass Handlungskompetenzen nicht 
(nur) entsprechend der Verfahren, 
sondern (a) entsprechend der Al-
tersschwerpunkte (z.B. muss der 
Erwachsenenbereich durch Psy-
chotherapieangebote im Kinder- 
und Jugendbereich komplettiert 
werden), (b) des Indikations- und 
Versorgungsbedarfs (z. B. mindes-
tens an einigen Standorten müssen 
Vertiefungen auch in klinischer 
Neuropsychologie möglich sein) 
und (c) wissenschaftlicher Weiter-
entwicklungen der Psychotherapie 
(die typischerweise an den Univer-
sitäten entwickelt und erforscht 
werden) gestaltet werden müssen. 
Aktuelle Weiterentwicklungen der 
Psychotherapie sprechen gegen zu 
enge Festlegung auf „traditionel-
le“ Therapieverfahren. Sowohl in 
der Forschung als auch in der Leh-
re sollte durch die zu schaffenden 
Strukturen inhaltliche Flexibilität 
ermöglicht und gefördert werden. 

9.	 Finanzierung
	 des Studiums

Der im Arbeitsentwurf geäußer-
te Gedanke, eine Teilfinanzierung 
durch „Verlagerung von freiwer-
denden Kapazitäten im derzeitigen 
Psychologie-Studium“ zu errei-
chen, ist nicht akzeptabel. Durch 
diese Formulierung wird jegliche 
Umsetzung zum Beispiel durch 
den Fakultätentag Psychologie, die 
Institute und die Fachgesellschaft 
verständlicherweise blockiert. Zwar 
ist korrekt, dass durch die Mitnut-
zung der bestehenden Strukturen 
der etablierten Psychologie-Studi-
engänge die Mehrkosten deutlich 
niedriger ausfallen als dies bei 
Neueinführung eines Psychothe-
rapiestudiums zu erwarten wäre. 
Allerdings kann die Umsetzung 

Vom gesellschaftlichen und 
kulturellen Wert der Psychotherapie
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trotzdem nicht zulasten anderer, 
angesehener und wichtiger An-
wendungsgebiete der Psychologie 
gehen, insbesondere da für andere 
Vertiefungen der Psychologie enor-
mer gesellschaftlicher Bedarf und 
exzellente Berufsaussichten beste-
hen. Wenn eine Umsetzung eines 
BMG-Vorschlags nur durch „psy-
chologie-internen Kannibalismus“ 
möglich wäre, werden die Psycho-
logischen Institute sich nicht für 
eine aktive Umsetzung entschei-
den können. Die im Arbeitsentwurf 
angedeuteten Mehrkosten (1.533 € 
pro eingeschriebenen Studierenden 
pro Jahr) sind jedoch vergleichbar 
mit den im Modell der DGPs und 
des Fakultätentages Psychologie 
geschätzten Mehrkosten. 

10.	 Finanzierung
	  Weiterbildung

Hauptmotor für die Forderung 
nach einer Reform des PsychThGs 
war, die inakzeptable finanzielle 

und berufsrechtliche Situation der 
PiAs zu beenden und unserem wis-
senschaftlichen und praktischen 
Nachwuchs nach erfolgreichem 
Abschluss eines Studiums inhaltlich 
finanziell dem akademischen Ni-
veau entsprechende Arbeitsbedin-
gungen zu bieten. Es ist unbedingt 
notwendig, dass die zukünftigen 
Arbeitsentwürfe des BMG und ins-
besondere der Referentenentwurf 
konkrete Vorschläge der Finanzie-
rung der Weiterbildung enthalten. 

Fazit

Die Deutsche Gesellschaft für Psy-
chologie und der Fakultätentag 
Psychologie kann aus fachlichen 
und strukturellen Gründen den 
Psychologischen Instituten und 
Fakultäten in Deutschland nicht 
vorschlagen, diesem vom BMG vor-
gelegten Ausbildungskonzept eines 
Direktstudiums Psychotherapie zu-
zustimmen oder dieses umzuset-
zen. Er erlaubt keine Ausbildung 
auf wissenschaftlich ausreichend 
hohem Niveau und sichert darüber 
hinaus keinesfalls das Erreichen der 
angestrebten wissenschaftlichen 
und praktischen Kompetenzen. 
Dies ist auch aus Sicht des Patien-
tenschutzes nicht verantwortbar.

Wir begrüßen nachdrücklich die 
vom BMG geäußerte Bereitschaft, 
diesen Arbeitsentwurf im Dialog 
mit den beteiligten Fachverbänden, 
Berufsgruppen und Kammern zu 
überarbeiten, um ein konsensuelles 
Konzept für ein Studium zu entwi-
ckeln, das zur Approbation führt. In 
diesen Diskussionsprozess sollten 
auch die entsprechenden Expertin-
nen und Experten für universitäre 
Studiengangsplanungen eingebun-
den werden, um die hier beschrie-
benen Limitationen zu überwinden. 
Wir empfehlen zudem, hierbei den 
bereits vielfach mit den beteiligten 
Fachverbänden, Berufsgruppen 
und Kammern abgestimmten und 
realisierbaren kompetenzbasierten 
Entwurf einer möglichen Approba-
tionsordnung durch die DGPs und 
den Fakultätentag Psychologie 
einzubeziehen. Die DGPs und der 

Fakultätentag Psychologie bieten 
dazu die weitere Zusammenarbeit 
mit dem BMG, der Bundespsycho-
therapeutenkammer und den Psy-
chotherapieverbänden an, um die 
genannten Ziele zu erreichen.

Bei der weiteren Konzeptausar-
beitung wird auch die notwendi-
ge Weiterbildung zum Erwerb der 
Fachkunde im Anschluss an das 
Studium deutlicher zu berücksichti-
gen sein. Hierbei gilt es vor allem, 
auch eine ausreichende Finanzie-
rung der Weiterbildung sowie die 
Vereinbarkeit der Anforderungen 
einer (Muster-)Weiterbildungsord-
nung mit der wissenschaftlichen 
Weiterqualifikation sicherzustellen.
�

Prof. Dr. Conny Herbert Antoni
Präsident der DGPs, stellvertretender Vorsitzender des 
Fakultätentages Psychologie, Mitglied der Kommission Psycho-
logie und Psychotherapieausbildung und Leiter der Abteilung 
für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der 
Universität Trier.
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Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Super-
visor. Leiter der Psychotherapie-Ambulanz sowie des Ausbil-
dungsgangs Psychologische Psychotherapie an der Philipps-
Universität. Sprecher der DFG-Forschergruppe zu „Erwartung 
und Konditionierung als Basis-Mechanismen der Placebo- 
und Nocebo-Reaktionen“. Co-Chair der ICD-11-Kommission 
„Pain Diagnoses“ der IASP/WHO. 
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Dabei gehen wir entsprechend des 
Beschlusses des 25. DPT und des 
Eckpunktepapiers des BMG davon 
aus, dass das Studium zu einer 
Approbation als (Psychologischer) 
Psychotherapeut führt und insbe-
sondere die Befähigung zu einer 
anschließenden Weiterbildung 
vermittelt. Dafür sollte im Studi-
um eine nicht verfahrensbezoge-
ne praktische Grundausbildung 
erfolgen und es sollten die wis-
senschaftlichen und praktischen 
Grundlagen für die Behandlung 
aller Altersgruppen gelegt werden. 
Mit der Approbation wird, anders 
als bisher, nicht gleichzeitig die 
Fachkunde erlangt, sondern diese 
wird erst durch erfolgreiches Ab-
solvieren einer Gebietsweiterbil-
dung im Anschluss an das Studium 
erreicht. Somit wird der erfolgrei-
che Abschluss einer Gebietsweiter-
bildung zwingende Voraussetzung 
für einen Arztregistereintrag und 
eine Kassenzulassung sowie auch 
für die Übernahme von leitenden 
Funktionen in der stationären Ver-
sorgung.

Da die Regelung der Weiterbildung 
im Wesentlichen eine Aufgabe der 
Psychotherapeutenkammern ist, 
ergeben sich aus dieser Situation 
für den Berufsstand der Psycho-
therapeuten Fragen zur Gestaltung 
der Weiterbildung. Diese Fragen 

Jürgen Tripp, Ulrich Schweiger, Kurt Quaschner, Walter Ströhm

Weiterbildung in Psychotherapie: 
Settings, Bestandteile und zeitlicher Umfang
Nachdem der 25. Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) sich für 
eine Reform der Psychotherapieausbildung ausgesprochen und 
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) kürzlich in einem 
Eckpunktepapier seine Vorstellungen zu einem Hochschulstudium 
der Psychotherapie dargestellt hat, möchten wir an dieser Stelle 
erneut einige Überlegungen zur Weiterbildung nach einem solchen 
Studium der Psychotherapie anstellen. 

sollten frühzeitig diskutiert wer-
den, da sich aus den inhaltlichen 
und organisatorischen Erfordernis-
sen der Weiterbildung auch wieder 
Rückwirkungen auf das Studium 
ergeben, die bereits bei der Rege-
lung des Studiums relevant sind. 
Weiterhin ergeben sich auch Im-
plikationen für die Gestaltung der 
sozialrechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Weiterbildung, die be-
reits im Gesetzgebungsverfahren 
berücksichtigt werden sollten.

In früheren Publikationen (Ströhm, 
Schweiger & Tripp, 2013; Tripp et 
al., 2015a; Tripp et al., 2015b) ha-
ben wir uns bereits mit Fragen des 
Zusammenwirkens von Weiterbil-
dungsstätten und der Rolle der 
Institute in der Weiterbildung be-
fasst. Daher wollen wir in diesem 
Text den Schwerpunkt auf eher 
inhaltliche Fragen zur Gestaltung 
der Weiterbildung legen, wie z.B.: 
In welchen Settings sollte die be-
rufliche Tätigkeit im Rahmen der 
Weiterbildung stattfinden? Welche 
weiteren Qualifizierungselemente 
sollten die berufliche Tätigkeit in 
den Weiterbildungsstätten beglei-
ten? Welchen zeitlichen Umfang 
sollte die Weiterbildung insgesamt 
haben? 

Die Evolution der Anfor-
derungen an Psychologi-
sche Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten

Der heutigen Ausbildung zum Psy-
chologischen Psychotherapeuten 
und zum Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten liegt ein impli-
zites Berufsbild zugrunde, das sich 
an den Leistungen von Psychothe-
rapeuten im Delegationsverfahren 
zur Zeit vor dem Psychotherapeu-
tengesetz orientiert, die in eigener 
Praxis niedergelassen sind und 
psychisch kranke Menschen diag-
nostizieren und im Rahmen eines 
Richtlinienverfahrens behandeln 
(Richter, 2013).

Die Neugestaltung der Ausbildung 
und der Weiterbildung sowie die 
Entwicklung der Personalstruktu-
ren des akademischen Personals 
im Gesundheitsweisen erfordern 
jedoch ein neues Leitbild, in dem 
der Psychotherapeut eine umfas-
sendere Kompetenz in der Diag-
nostik, Beratung und Behandlung 
von Menschen mit psychischen und 
verhaltensbezogenen Gesundheits-
störungen hat.

Anforderungsprofil an 
einen Psychologischen 
Psychotherapeuten

Vertiefte Kenntnisse und Fertig-
keiten:
•	 Diagnostik von psychischen 

Störungen, sowohl im Kontext 
ausschließlich psychischer Stö-
rungen wie auch psychosoma-

Der heutigen Ausbildung 
zum PP und zum KJP liegt 
ein implizites Berufsbild 

zugrunde
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tischer Störungen (Komorbidität 
von somatisch-medizinischen 
und psychischen Störungen)

•	 Beratung von Patienten mit 
psychischen und psychosomati-
schen Störungen (Behandlungs-
optionen, Behandlungsplanung, 
Prophylaxe/Prävention)

•	 Psychotherapeutische Behand-
lung von Patienten mit psychi-
schen und psychosomatischen 
Störungen. Dabei sollten ver-
tiefte Kenntnisse in mehreren 
Methoden und Erfahrungen 
mit Patienten mit einem brei-
ten Spektrum von psychischen 
Störungen und aller Grade der 
Erkrankungsschwere vorhanden 
sein.

•	 Konsiliarische Beratung von 
Fachkollegen bezüglich der Be-
handlung von Patienten mit 
komplexen medizinischen und 
psychischen Störungen.

•	 Befähigung zur Leitung und Ko-
ordination von psychotherapeu-
tischen und multiprofessionellen 
Teams.

Settings der beruflichen 
Tätigkeit in der Weiter-
bildung

Die praktische Berufstätigkeit im 
Rahmen der Weiterbildung dient 
dazu, die prozeduralen Aspekte 
der beruflichen Fertigkeiten zu er-
lernen. Die Weiterbildungsstätten 
(Kliniken, psychotherapeutische 
Ambulanzen und Praxen) sollten 
über eine ausreichende Anzahl 
an Patienten in psychotherapeuti-
scher Behandlung verfügen, über 
gut ausgebildete therapeutische 
Teams sowie mindestens einen 
weiterbildungsermächtigten Psy-
chotherapeuten. Dadurch wird das 
Lernen am Modell von erfahrenen 
Experten sowie der Austausch in 
einer Peer-Group von Lernenden 
ermöglicht. Eine angstfreie Lernat-
mosphäre und die Möglichkeit zum 
offenen Austausch sollten gegeben 
sein. Die praktische Berufstätigkeit 
im Rahmen der Weiterbildung gibt 
den jungen Psychotherapeuten die 
Möglichkeit, das zu tun, was sie 
in ihrem weiteren Berufsleben tun 

werden, ohne eine Beschränkung 
auf einfache „Anfängerfälle“, je-
doch mit kontinuierlicher fachlicher 
Supervision und Anleitung. So wird 
eine ausreichende Sicherheit in der 
Behandlung hergestellt, sowohl für 
die Patienten als auch für die The-
rapeuten.

Während in den ärztlichen Wei-
terbildungsgebieten mit Psycho-
therapiebezug die Weiterbildung 
fast ausschließlich in als Weiterbil-
dungsstätten zugelassenen Klini-
ken und somit zumeist im stationä-
ren oder teilstationären Setting er-
folgt, ist das Kernstück der bisheri-
gen Psychotherapieausbildung von 
Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten die praktische 
Ausbildung im ambulanten Setting 
am Ausbildungsinstitut. Die prak-
tische Tätigkeit in einer Klinik für 
Psychiatrie oder Psychosomatik im 
Rahmen der Psychotherapieausbil-
dung hat eher einen hinführenden 
Charakter und dient auch nach der 
gesetzlichen Definition nicht dem 
eigentlichen Erlernen der psycho-
therapeutischen Behandlung. Dies 
entspricht der obigen Feststellung, 
dass der Psychotherapieausbildung 
ein implizites Berufsbild eines am-
bulant tätigen (Kassen)Psychothe-
rapeuten zugrunde liegt. 

Im Zuge der Diskussion um eine 
Ausbildungsreform wurden einer-
seits Stimmen laut, die befürch-
ten, dass nach dem Vorbild der 
ärztlichen Weiterbildungen die 
psychotherapeutische Weiterbil-
dung ebenfalls fast ausschließlich 
im stationären Bereich erfolgen 
wird und es wird postuliert, dass 
ausschießlich die ambulante Wei-
terbildung als sachgerecht für die 
Psychotherapie anzusehen sei. 
Andererseits wird von stationär tä-
tigen Psychotherapeuten und von 
ärztlicher Seite auf die Wichtigkeit 
der Erfahrungen mit schwerkran-
ken Patienten in der stationären 
Versorgung sowie den Erfahrungen 
mit stationären Intensivtherapien 
hingewiesen und ein ausreichend 
langer stationärer Weiterbildungs-
teil gefordert. 

Wir möchten dringend dafür plä-
dieren, beide Settings in ausrei-
chendem Umfang in der Weiterbil-
dung zu verankern, denn es können 
in beiden Settings spezifische Kom-
petenzen erworben werden, die 
jeweils nur dort erworben werden 
können. Diese Kompetenzen sind 
nach unserer Auffassung unver-
zichtbar für das moderne Berufs-
bild des Psychotherapeuten, un-
abhängig davon, in welchem Set-
ting jemand als Psychotherapeut 
in seinem weiteren Berufsleben 
tätig werden möchte. Wir sehen 
den modernen Psychotherapeuten 
nicht mehr nur als Anwender von 
Methoden eines Verfahrens, der in 
der ambulanten Versorgung Richt-
linienpsychotherapie durchführt, 
sondern als einen Experten für 
seelische Gesundheit, zu dessen 
Kernkompetenz es zwar gehört 
psychische Erkrankungen zu diag-
nostizieren und zu behandeln, der 
jedoch darüber hinaus umfassend 
die Versorgung koordiniert, mit 
anderen Akteuren kooperiert, zur 
Prävention und Rehabilitation bei-
trägt und Behandlungsteams und 
‑einrichtungen fachlich leiten kann, 
also mit dem gesamten Spektrum 
des Berufsfeldes vertraut ist.

Als Vorteile des Kompetenzerwerbs 
im (teil-)stationären Weiterbil-
dungssetting sehen wir insbeson-
dere an,
•	 dass die arbeitsteilige Behand-

lung in einem vernetzten Be-
handlungsteam es Weiterbil-
dungsassistenten ermöglicht, 
schwerkranke Patienten im Rah-
men von Intensivprogrammen zu 
behandeln ohne sofort Gesamt-
verantwortung zu übernehmen. 
So können Weiterbildungsassis-
tenten in die Therapeutenrolle 
hineinwachsen und am Modell 
erfahrener Kollegen lernen und 
sukzessive entsprechend ihres 
Weiterbildungsfortschritts mehr 
Verantwortung übernehmen. 

•	 dass Weiterbildungsassistenten 
die Kompetenzen, Tätigkeitsbe-
reiche und Arbeitsweise anderer 
beteiligter Berufsgruppen (z.B. 
Ärzte verschiedener Facharzt-
gruppen, Pflege, Sozialpädago-

Wir sehen den modernen 
Psychotherapeuten nicht 

mehr nur als Anwender von 
Methoden eines Verfahrens
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gen, Ergotherapie) kennenler-
nen. So  können sie die Zusam-
menarbeit in einem multipro-
fessionellen Team erlernen und 
dabei die Grundlage für spätere 
Leitungsfunktionen legen. Auch 
im ambulanten Sektor können 
sie dann besser vernetzt arbei-
ten und mit anderen Berufsgrup-
pen und Behandlungssettings 
kooperieren.

•	 dass die Behandlung von Stö-
rungen erlernt werden kann, 
die im ambulanten Setting 
nur selten oder in geringerem 
Schweregrad vorkommen, wie 
z.B. psychotische Störungen, 
bipolare Störungen, schwere 
substanzbezogene Störungen, 
Essstörung, Borderline-Persön-
lichkeitsstörung, Zwangsstörung 
mit hohem Schweregrad oder im 
Kinder- und Jugendlichenbereich 
z.B. Autismus oder schwere Aus-
scheidungsstörungen. Im sta-
tionären Setting können in der 
Behandlung dieser Störungen 
indikationsspezifische struktu-
rierte Behandlungsprogramme 
kennengelernt werden, die Ein-
zel- und Gruppentherapie und 
weitere komplementäre Therapi-
en integrieren. 

•	 dass der Umgang mit akuten 
Erkrankungszuständen und 
schwierigen Situationen erlernt 
werden kann. Dies wären z.B. 
akute Suizidalität, selbstverlet-
zendes Verhalten, Aggressivität 
und fremdgefährdendes Verhal-
ten, akute Psychosen oder akute 
Intoxikationszustände und Deli-
re.

•	 dass insbesondere im Kinder- 
und Jugendlichenbereich nicht 
nur die Schwere einer Störung, 
sondern auch Umwelt- und 
Kontextfaktoren eine stationäre 
Behandlung notwendig machen 
können. Das stationäre Setting 
erlaubt es daher in besonde-
rem Maße, die Berücksichtigung 
dieser Faktoren kennenzulernen 
und darauf bezogene Interven-
tionen unter Einbeziehung der 
verschiedenen Qualifikationen 
des multidisziplinären Teams zu 
erlernen. 

Diese Kompetenzen können in der 
notwendigen Tiefe nur erlernt wer-
den, wenn die Tätigkeiten in haupt-
beruflicher Stellung im Rahmen 
der Weiterbildung mit schrittweise 
zunehmender Selbstständigkeit 
ausgeübt werden. Ein reines Ken-
nenlernen im Rahmen von Praktika 
im Studium reicht nicht aus, um das 
notwendige Qualifikationsniveau 
zu erreichen. 

Als Vorteile des Kompetenzerwerbs 
im ambulanten Behandlungsset-
ting sind hingegen zu nennen,
•	 dass dort längere Therapiever-

läufe kennengelernt werden 
können, da die Patienten in 
der Regel ambulant über einen 
längeren Zeitraum behandelt 
werden als in einer Klinik. Dies 
ermöglicht es, den prozesshaften 
Therapieablauf über verschiede-
ne Therapiephasen zu erleben.

•	 dass viele Psychotherapieme-
thoden eine kontinuierliche Ar-
beit an einem Thema über viele 
Therapiesitzungen mit Hausauf-
gaben und Alltagstransfer zwi-
schen den Sitzungen erfordern. 
Diese Facette der therapeuti-
schen Arbeit lässt sich zumeist 
eher im ambulanten Setting er-
leben und praktisch erlernen.

•	 dass die ambulanten Therapien 
im Vergleich zur stationären Be-
handlung in einer exklusiveren 
therapeutischen Zweierbezie-
hung stattfinden. Hieraus ergibt 
sich ein besonderes Potential für 
die Therapie, aber auch mögliche 
Risiken und Komplikationen. So-
mit stellt die ambulante Therapie 
ein besonderes Lernfeld für die 
therapeutische Beziehungsge-
staltung dar.

Als Weiterbildungsstätten im 
ambulanten Sektor sind sowohl 
Praxen von niedergelassenen 
Psychotherapeuten als auch die 
bisherigen Ambulanzen von Aus-
bildungsinstituten geeignet. Ver-
mutlich werden auch diese beiden 
potentiellen Weiterbildungsstätten 
benötigt, um eine ausreichende 
Anzahl an Weiterbildungsplätzen 
in der ambulanten Versorgung 
schaffen zu können. Wir sehen 

jedoch einige Vorteile beim Kom-
petenzerwerb im Rahmen der 
ambulanten Weiterbildung in der 
Ambulanz eines Institutes. So steht 
hier Personal für die Anleitung und 
Beaufsichtigung zur Verfügung, 
welches sich schwerpunktmäßig 
dieser Aufgabe widmen kann und 
dies nicht nur nebenbei begleitend 
zur eigenen Tätigkeit in der Patien-
tenversorgung tut. Dadurch wird 
zudem ein spezifisches Knowhow 
für die Anleitung der Weiterbildung 
erworben. Zudem kann die prakti-
sche Weiterbildungstätigkeit eng 
mit der ebenfalls am Institut ange-
botenen Theorie, Supervision und 
Selbsterfahrung verknüpft werden. 
Außerdem bietet das Arbeiten in 
einer Peer-Group von Weiterbil-
dungsassistenten die Chance des 
kooperativen Lernens und der ge-
genseitigen Unterstützung. 

Weitere Qualifizierungs-
elemente in der Weiter-
bildung

Theorieseminare
In den Theorieseminaren geht es 
darum, aufbauend auf dem bereits 
im Studium erworbenen Wissen, 
vertiefte Kenntnisse über die An-
wendung von Psychotherapie zu 
vermitteln. Die Seminare sollten 
von Experten abgehalten werden, 
die profunde Kenntnisse in der Be-
handlung einer Zielgruppe (z.B. Pa-
tienten mit Depression oder Patien-
ten mit Essstörungen) und viel Er-
fahrung in der Anwendung der vor-
gestellten Behandlungsmethoden 
haben. Die Seminare werden am 
besten in einem Workshop-Format 
mit 8 bis 16 Teilnehmern durchge-
führt, so dass wichtige Techniken in 
Rollenspielen, Kleingruppenübun-
gen und vertieften Diskussionen 
erarbeitet werden können.

Supervision
Supervision hat eine Schlüsselrolle 
in der psychotherapeutischen Aus- 
und Weiterbildung. Supervision von 
psychotherapeutischen Tätigkeiten 
sollte zielorientiert sein und spe-
zifische Kenntnisse und professi-
onelle Fertigkeiten vermitteln, die 

Fort- und Weiterbildung 
in Integrativer Paar- und 
Sexualtherapie
Paarsynthese, ein seit über 30 
Jahren bewährtes methoden-
übergreifendes paartherapeu-
tisches Verfahren, vermittelt 
in Theorie und Praxis thera-
peutische Methoden und Paar-
Konfliktlösungsstrategien zur 
Tiefung der Liebespotentiale 
des Paares, zur kreativen Ent-
faltung der Beziehungs- und 
Liebesfähigkeit und damit 
verbunden zur Entwicklung 
der Persönlichkeit.  

Die Seminare der 2-4 jährigen 
Fort- und Weiterbildung finden 
statt am Odenwald-Institut 
(www.odenwaldinstitut.de) 
und am Osterberg-Institut 
(www.osterberginstitut.de).  

Liebe ist der Sinn, 
Dialog der Weg, 

Würde das Prinzip
(M. Cöllen)

Mehr Informationen sowie die 
aktuellen Termine für 
Einführungsseminare erhalten 
Sie unter www.paarsynthese.de

Die praktische 
Berufstätigkeit in der 

Weiterbildung und damit die 
gesamte Weiterbildungszeit 

sollte ausreichend lange 
dauern
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nicht einfach aus Büchern oder 
Vorlesungen erlernt werden kön-
nen und nicht durch einfache Re-
geln oder Prinzipien beschreibbar 
sind. Supervision vermittelt zudem 
persönliche Fertigkeiten, die in der 
konkreten Behandlungssituation 
benötigt werden. Die Supervision 
nutzt in der Regel die Techniken des 
psychotherapeutischen Systems, 
mit dem der Weiterzubildende ar-
beitet. Im Falle der kognitiv-verhal-
tenstherapeutischen Supervision 
werden z.B. das Problemlösemodell 
und andere Standardtechniken der 
kognitiven Verhaltenstherapie ein-
gesetzt.

Selbsterfahrung
In der Selbsterfahrung geht es da-
rum, psychotherapeutische Metho-
den und Techniken bei sich selbst 
anzuwenden und eigene Probleme 
oder persönliche Herausforderun-
gen damit zu bearbeiten. Hierbei 
können alle Techniken des jeweili-
gen psychotherapeutischen Verfah-
rens zur Anwendung kommen. Die 
Selbsterfahrung sollte in der Regel 
in einem vom beruflichen Kontext 
unabhängigen Setting unter An-
leitung von langjährig erfahrenen 
Psychotherapeuten durchgeführt 
werden und mindestens 120 Stun-
den als Gruppen- oder Einzelselbst-
erfahrung umfassen.

Patientenbezogene
Selbsterfahrung
In der ärztlichen Weiterbildung ist 
patientenbezogene Selbsterfah-
rung in Form von Balintgruppen 
oder Interaktioneller Fallarbeit im 
Umfang von 35 Doppelstunden 
vorgesehen. In der Ausbildung 
von Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten war dieses 
Qualifizierungselement bisher nicht 
obligatorisch vorgesehen. Die da-
mit verbundene Zielsetzung wurde 
zum Teil in der Selbsterfahrung und 
zum Teil in der Supervision umge-
setzt. Es wäre zu diskutieren, ob 
patientenbezogene Selbsterfah-
rungsgruppen auch in einer zu-
künftigen psychotherapeutischen 
Gebietsweiterbildung sinnvoll wä-
ren. Patientenbezogene Selbster-

fahrung befasst sich mit der Inter-
aktion von Patientenverhalten mit 
professionellen und persönlichen 
Voraussetzungen des Therapeuten 
und den Auswirkungen der Inter-
aktion auf den Therapeuten. Die 
hier verwendeten Techniken ent-
sprechen ebenfalls den Therapie-
methoden und -techniken, die von 
den Teilnehmern in ihren Patienten-
behandlungen eingesetzt werden. 
Dabei kann es um alle Themen ge-
hen, die relevant für die therapeu-
tische Behandlung sind. Die patien-
tenbezogene Selbsterfahrung kann 
am Arbeitsplatz stattfinden, sie 
erfordert jedoch in jedem Fall Ver-
trauen, Offenheit, Vertraulichkeit 
und Kooperativität. Diese Gruppen 
sollten ebenfalls von langjährig 
erfahrenen Psychotherapeuten mit 
Supervisorenqualifikation angelei-
tet werden. 

Diese, die praktische Berufstätig-
keit begleitenden Weiterbildungs-
elemente, leisten einen wesentli-
chen Beitrag sowohl zur Qualität 
des Kompetenzerwerbs als auch 
zur Qualität und Sicherheit der 
Patientenversorgung durch die 
Weiterbildungsassistenten. Wichtig 
erscheint uns, dass diese Weiterbil-
dungselemente in einem struktu-
rierten Curriculum und mit enger 
Verzahnung zur Berufstätigkeit an 
der Weiterbildungsstätte durchge-
führt werden. 

Die Kosten für diese berufsbeglei-
tende Qualifizierung in der Wei-
terbildung müssen durch die Ver-
sorgungsleistungen, die von den 
Weiterbildungsassistenten erbracht 
werden, finanziert werden. Diese 
Kosten sind letztlich unabhängig 
davon, ob die Weiterbildung durch 
ein Institut oder durch andere Wei-
terbildungsstätten wie z.B. Kliniken 
oder Praxen vermittelt wird. 

Zeitlicher Umfang
der Weiterbildung

Die praktische Berufstätigkeit in 
der Weiterbildung und damit die 
gesamte Weiterbildungszeit sollte 
ausreichend lange dauern. Die üb-

licherweise fünfjährige Dauer der 
meisten Facharztweiterbildungen 
stellt hier einen guten Orientie-
rungspunkt dar. Die Breite des Wis-
sens und die Schwierigkeit der zu 
erlernenden Fähigkeiten im Gebiet 
der Psychotherapie sind durchaus 
vergleichbar mit anderen medizi-
nischen Fachgebieten. Dieser Zeit-
raum entspricht auch in etwa der 
10.000 Stunden-Regel (Ericsson, 
Krampe & Tesch-Römer, 1993) zur 
Erreichung eines Expertenstatus. 
Die Forschung zur Entwicklung von 
Expertise legt nahe, dass fünf Jah-
re eher ein gerade ausreichender 
Zeitraum für die Entwicklung von 
Expertise sind. Der Fünf-Jahres-
Zeitraum erlaubt es zudem, eine 
ausreichende Anzahl von verschie-
denen Patienten zu behandeln und 
ihren Krankheitsverlauf zu beglei-
ten, verschiedene Patientengrup-
pen kennenzulernen und Erfahrun-
gen mit den zielgruppenspezifisch 
unterschiedlichen Anforderungen 
an die therapeutische Beziehungs-
gestaltung zu sammeln. Eine fünf-
jährige Weiterbildungszeit ermög-
licht es somit, das volle Spektrum 
therapeutischer Settings kennen-
zulernen, wie z.B. (teil)stationäre 
Behandlung, stationsäquivalente 
aufsuchende Behandlungsformen, 
ambulante Behandlung, Einzel-
therapie, Gruppentherapie und 
Familientherapie, sowie das ganze 
Spektrum von Therapieintensitäten, 
welches Kombinationen von Ein-
zel-, Gruppentherapie und komple-
mentären Therapien sowie Lang-
zeit- oder Kurzzeit-Einzeltherapien 
und Erhaltungstherapien umfasst.

Das Argument, dass die bisherige 
Ausbildung nach dem Studium ja 
auch nur drei Jahre (in Vollzeit) 
dauert und daher eine fünfjährige 
Weiterbildung eine Verlängerung 
der Ausbildung darstellt, setzt Aus-
bildung und Weiterbildung in unzu-
lässiger Weise gleich. Hierbei ist zu 
beachten, dass die künftigen Psy-
chotherapeuten in Weiterbildung 
anders als die heutigen Psychothe-
rapeuten in Ausbildung bereits in 
ihrem Beruf als Psychotherapeut 
tätig sind und damit ein geregeltes 
Einkommen erzielen. Es besteht 
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also hier nicht mehr der Druck, 
möglichst schnell fertig zu werden, 
um endlich seinen Lebensunterhalt 
verdienen zu können. Dies hat je-
doch nicht nur Bedeutung für die 
finanzielle Situation, sondern auch 
für den Charakter der Tätigkeit. 
Während bei der Psychotherapie-
ausbildung die Qualifizierung im 
Vordergrund steht und Arbeitsleis-
tungen der Psychotherapeuten in 
Ausbildung eher Mittel zum Zweck 
sind, ist die Weiterbildung per De-
finitionem durch hauptberufliche 
Tätigkeit an einer Weiterbildungs-
stätte charakterisiert. Hier steht 
also die Arbeitsleistung im Vorder-
grund, die durch die Einbettung in 
eine Weiterbildungsstruktur einen 
qualifizierenden Charakter erhält. 
Aufgrund dieser unterschiedlichen 
Schwerpunkte können die Zeitum-
fänge von Aus- und Weiterbildung 
nicht einfach gleichgesetzt werden. 
Allenfalls wäre es angemessener, 
die fünfjährige berufsbegleitende 
Psychotherapieausbildung als zeit-
lichen Maßstab zu nehmen, da nun 
quasi die Berufstätigkeiten die häu-
fig von Ausbildungsteilnehmern 
neben der Ausbildung absolviert 
werden, in die Weiterbildung inte-
griert werden.

Um die Möglichkeiten für eine wis-
senschaftliche Qualifizierung z.B. 
im Rahmen eines Promotionsvor-
habens parallel zur Weiterbildung 
zu schaffen, wäre es vorstellbar, 
dass einschlägige wissenschaft-
liche Tätigkeiten im begrenzten 
Umfang auf die Weiterbildungszei-
ten angerechnet werden könnten 
oder dass kombinierte Stellen mit 
wissenschaftlicher Tätigkeit und 
psychotherapeutischer Tätigkeit 
voll als Weiterbildungsstellen aner-
kannt werden könnten.

Nicht zuletzt besteht auch ein Zu-
sammenhang zwischen der Praxis-
orientierung des Studiums und der 
Dauer der Weiterbildung. Je mehr 
praktische Kompetenzen schon im 
Studium vermittelt würden, um so 
kürzer könnte die Weiterbildung 
sein. Dieser Ansatz ist jedoch mit 
der Gefahr verbunden, dass dies 
zu Lasten der notwendigen wis-

senschaftlichen Grundausbildung 
im Studium geschieht. Diese ist das 
Fundament der akademisch heilbe-
ruflichen Qualifikation. Wenn diese 
Basis nicht in ausreichendem Maße 
geschaffen wurde, kann sie später 
kaum mehr adäquat woanders (z.B. 
in der Weiterbildung) nachgeholt 
werden. Praktische Kompetenzen 
können jedoch hervorragend in 
der Weiterbildung vermittelt wer-
den. Wir plädieren daher dafür, die 
Bedeutung des wissenschaftlichen 
Fundaments nicht zu Gunsten der 
praktischen Qualifizierung zu ver-
nachlässigen. Bei der praktischen 
Qualifizierung im Studium muss 
ein Kompetenzniveau vermittelt 
werden, welches den Erfordernis-
sen des Patientenschutzes gerecht 
wird. Alles was darüber hinaus 
geht, kann mindestens genauso 
gut, wenn nicht sogar besser, im 
Rahmen der Weiterbildung ver-
mittelt werden. Im Zusammenspiel 
von Studium und anschließender 
Weiterbildung ermöglicht eine aus-
reichende Länge der Weiterbildung 
also auch, dass im Studium genü-
gend Raum für die wissenschaftli-
che Qualifikation besteht.

Nicht zuletzt leitet sich die Notwen-
digkeit einer fünfjährigen Weiter-
bildung auch daraus ab, dass, wie 
oben bereits erwähnt, das Berufs-
bild des Psychotherapeuten nun 
breiter verstanden wird und neue 
Rollen in der Versorgung wahrge-
nommen werden sollen. Auch dies 
kann nur gehen, wenn diese Breite 
des Berufsbildes auch in der Wei-
terbildung repräsentiert ist und in 
verschiedenen beruflichen Settings 
im Verlauf der Weiterbildung Erfah-
rungen gesammelt wurden.

Daher plädieren wir für eine min-
destens fünfjährige psychothera-
peutische Gebietsweiterbildung 
im Anschluss an das Psychothera-
piestudium, die Pflichtweiterbil-
dungszeiten in ambulanten und 
stationären Weiterbildungsstätten 
umfasst und von curricularen Wei-
terbildungselementen wie Theorie-
seminaren, Supervision und Selbst-
erfahrung begleitet wird. �
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Ziel einer psychotherapeutischen Ausbildung sind wissenschaftlich 
und praktisch ausgebildete Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten1, die als Angehörige eines akademischen Heilberufs 
in der Lage sind, im ambulanten und stationären Setting sowie in 
Institutionen der komplementären Versorgung wie der Jugendhilfe 
oder der Rehabilitation, professionell tätig zu sein. 

Helene Timmermann

Spezifika der Weiterbildung 
in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Davon1 ausgehend, dass der Be-
schluss des 25. Deutschen Psy-
chotherapeutentages (DPT) und 
die Pläne des Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG) – wie sie 
im Eckpunktepapier verschriftlicht 
und am 8. November 2016 von der 
Staatssekretärin Widmann-Mauz 
vorgestellt wurden – umgesetzt 
werden, erfolgt die Aus- und Wei-
terbildung in Zukunft in zwei Schrit-
ten: Erstens einem bundeseinheit-
lich geregelten Hochschulstudium, 
das mit einem Staatsexamen und 
der Approbation abschließt. Zwei-
tens einer Weiterbildung in einem 
oder in mehreren psychotherapeu-
tischen Verfahren, jeweils bezo-
gen auf die Altersgruppen Kinder/
Jugendliche oder Erwachsene. Erst 
mit erfolgreichem Abschluss der 
Weiterbildung kann der Eintrag im 
Arztregister erfolgen. Dieser ist die 
Voraussetzung zur Abrechnung mit 
den gesetzlichen Krankenkassen, 
zur Bewerbung um einen Kassen-
sitz und zur Übernahme von Lei-
tungsfunktionen in Einrichtungen 
der stationären Versorgung. Die 
allgemeinen Elemente einer psy-
chotherapeutischen Weiterbildung 
sind an anderer Stelle in diesem 
Heft ausführlich dargestellt. Des-
wegen beschränke ich mich hier 
auf die Darstellung von Besonder-
heiten der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie.

Die Spezifika der Psychotherapie-
verfahren müssten gesondert be-
schrieben werden.

1 	 Die weibliche oder männliche Form wird 
jeweils synonym für beide Geschlechter ver-
standen

Allgemeine 
Voraussetzungen 

Psychische Erkrankungen, die in 
Beziehungskontexten begründet 
sind, entstehen in der Regel im Kin-
des- und Jugendalter. Insofern ist es 
notwendig, dass alle angehenden 
Psychotherapeuten, unabhängig 
davon ob sie später mit Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen ar-
beiten, dezidierte Kenntnisse über 
die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen erwerben. Beginnend 
mit dem Säuglingsalter, dem Klein-
kind- und Schulalter, der Pubertät 
bis zur Spätadoleszenz. Es handelt 
sich dabei sowohl um theoreti-
sches Wissen, wie unterschiedliche 
Ansätze der Entwicklungspsycho-
logie als auch praktische Erfahrung 
im Umgang mit dieser Altersgrup-
pe (z. B. der Beobachtung eines 
Säuglings, Praktika in Kindergär-
ten, Schulen, freier Jugendarbeit). 
Wegen der besonders schnell vo-
ranschreitenden körperlichen und 
psychischen Entwicklung im Kin-
des- und Jugendalter, der speziel-
len Form verbaler und non-verbaler 
Kommunikation und der erhöhten 
Vulnerabilität sollte darauf in der 
Aus- und Weiterbildung ein beson-
derer Schwerpunkt gelegt werden. 
Die Komplexität der Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen in 
ihren Familien und in sozialen Kon-
texten sollte zumindest ansatzwei-
se im Studium erfahren und erlebt 
werden (Timmermann, 2015). 

Anders als in Studiengängen, die 
momentan zur Zulassung an einem 
psychotherapeutischen Ausbil-
dungsinstitut Voraussetzung sind 

(Psychologie für PP, Psychologie/
Pädagogik/Sozialpädagogik für 
KJP), sollen im einem zukünftigen 
Psychotherapiestudium grundle-
gende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für die psychothera-
peutische Tätigkeit erlernt werden, 
die sich auf alle Altersgruppen be-
ziehen. Damit besteht nach dem 
Studium für alle approbierten Psy-
chotherapeuten die Möglichkeit, 
sich für diejenige Altersgruppe zu 
entscheiden, mit der sie später ar-
beiten möchten, ohne berufsrecht-
lich benachteiligt zu sein, wenn 
jemand noch die Fachkunde für die 
jeweils andere Altersgruppe erwer-
ben möchte. 

Spezifika in der psycho-
therapeutischen Arbeit 
mit Kindern und Jugend-
lichen

1. Zur Behandlung von Kindern
Kinder kommen nicht von sich aus 
zur Therapie, sondern werden von 
ihren Bezugspersonen, in der Regel 
den Eltern, angemeldet. Diese ma-
chen sich Sorgen um die Entwick-
lung ihres Kindes; häufig sind sie 
belastet und überfordert durch die 
Problematik, die sie nicht verste-
hen und nicht beeinflussen können. 
Motivation, Beziehungsaufbau und 
Verlauf der Behandlung eines Kin-
des sind also maßgeblich von der 
Haltung der primären Bezugsper-
sonen abhängig (Windaus, 2007, 
Timmermann, 2016). Die Eltern 
eines psychisch kranken Kindes 
kommen mit Hoffnungen, Erwar-
tungen, Skepsis, Ängsten und/oder 
Versagens- und Schuldgefühlen 
zur Behandlung. Insofern ist der 
Aufbau einer vertrauensvollen Ar-
beitsbeziehung grundlegend für 
die therapeutische Arbeit mit dem 
Kind, obwohl sie selbst nicht die 
Patienten sind. 

Kinder kommen nicht 
von sich aus zur Therapie, 

sondern werden von 
ihren Bezugspersonen, 
in der Regel den Eltern, 

angemeldet
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Aus Sicht eines Kindes stellt sich die 
Situation ganz anders dar. Kinder 
kommen in der Regel nicht freiwil-
lig, allenfalls ihren Eltern zuliebe, 
in eine unbekannte und eventuell 
ängstigende Situation. Sie haben 
keine Vorstellung davon was Psy-
chotherapie bedeutet und sind auf 
die Vorbereitung durch die Eltern 
angewiesen. Selbst wenn diese ihr 
Kind verständnisvoll vorbereitet 
haben, können unrealistische Er-
wartungen eine Rolle spielen, wie 
z. B. dass die Therapeutin die Eltern 
– die sich getrennt haben  – wieder 
zusammen bringen oder die Symp-
tome schnell zum Verschwinden 
bringen kann. 

Andererseits sind Kinder emotional 
relativ gut ansprechbar und in der 
Lage, komplexe Sachverhalte mit 
wenigen Worten auszudrücken und 
‚auf den Punkt zu bringen‘. Insofern 
gelingt die Verständigung – sofern 
es möglich ist, die Sprache des Kin-
des zu treffen – häufig erstaunlich 
schnell und unkompliziert.

Je nach Alter des Kindes ist es not-
wendig, sowohl mit ihm als auch 
mit den Eltern ein Arbeitsbündnis 
zu erarbeiten und Ziele für eine 
Therapie zu vereinbaren. Diese 
können, müssen aber nicht über-
einstimmen. Für ein Kind ist das 
Ziel beispielsweise, Freunde zu fin-
den und in der Klasse akzeptiert zu 
sein, das Ziel der Eltern kann sein, 
dass das Kind selbstbewusster wird 
und die Symptome verschwinden.

Außer in der Familientherapie fin-
det die Behandlung des Kindes in 
der Regel ohne die Bezugsperso-
nen statt. Diese kommen in größe-
ren Abständen als das Kind, aber 
auch regelmäßig zu Gesprächen. 
Dadurch ergibt sich eine spezielle 
Situation in Bezug auf die Schwei-
gepflicht. Einerseits haben die 
Eltern ein Recht auf Information, 
andererseits soll dem Kind ermög-
licht werden, seine Gedanken und 
Gefühle in der Therapie zu äußern, 
ohne dass diese weiter erzählt wer-
den. Hier sind detaillierte Abspra-
chen mit Kind und Bezugspersonen 
notwendig, auf die in schwierigen 

Situationen Bezug genommen wer-
den kann. 

Grundsätzlich ist für die psycho-
therapeutische Arbeit mit Kindern 
auf Seiten der Therapeutinnen eine 
besondere Fähigkeit zur Triangulie-
rung notwendig, d.h. der Fähigkeit 
einen bedeutsamen Anderen, einen 
Dritten in die Beziehung zu inte-
grieren (v. Klitzing, 2005). Praktisch 
bedeutet dies, dass sowohl mit 
dem Kind als auch mit den Eltern 
eine vertrauensvolle Arbeitsbe-
ziehung aufgebaut und über den 
gesamten Behandlungsprozess ge-
halten werden muss. Eine beson-
dere Herausforderung ist dies in 
der Arbeit mit hochstrittigen Eltern 
oder mit psychisch kranken Eltern 
(Timmermann, 2016).

2.	Zur Behandlung
	 von Jugendlichen
Ein zentrales Merkmal des Jugend-
alters ist das Streben nach Auto-
nomie. Deswegen sind vor allem 
Jugendliche in der frühen (ca. 12 
bis 14 J.) und mittleren (ca. 15 bis 
17 J.) Adoleszenz bei der Kontakt-
aufnahme häufig verschlossen und 
abweisend und geben die Verant-
wortung an die Eltern ab. Hinter 
einer anfänglichen Protesthaltung 
kann aber ein intensiver Wunsch 
nach Unterstützung verborgen sein 
oder umgekehrt hinter einer zuerst 
gefügigen Haltung ein massiver 
Protest versteckt sein. Deswegen 
ist genau zu prüfen, mit welcher 
Motivation der Jugendliche, unab-
hängig von seinen Eltern, zur Be-
handlung kommt. 

Jugendliche in der frühen oder 
mittleren Adoleszenz befinden sich 
in einer Phase der Abgrenzung von 
den Erwachsenen und der Autono-
miefindung. Sie sind skeptisch und 
teilen ihre „Geheimnisse“ eher mit 
Gleichaltrigen. Andererseits sind 
sie dankbar, einen erwachsenen 
Zuhörer und Gesprächspartner zu 
finden, der nicht zur Familie gehört 
und in keiner Abhängigkeitsbezie-
hung zu den Eltern steht.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
ist bei Jugendlichen – anders als 

bei Kindern die selbstverständlich 
davon ausgehen, dass auch mit 
ihren Eltern gesprochen wird – 
komplizierter. Hier ist es besonders 
wichtig, auf die Schweigepflicht zu 
achten und mit den Jugendlichen 
zu erörtern, ob und in welcher Wei-
se die Eltern einbezogen werden.

Ziel kann sein, die unterbrochene 
Kommunikation zwischen dem Ju-
gendlichen und seinen Eltern wie-
der in Gang zu bringen oder auch 
den Ablösungsprozess in Bezug auf 
die in der Adoleszenz anstehen-
den Entwicklungsaufgaben (z. B. 
Ablösung von den primären Be-
zugspersonen, Integration des sich 
verändernden Körpers und der Se-
xualität, Entwicklung eigener Wer-
te und Normen) zu begleiten. Der 
Therapeut kann sich dabei als Un-
terstützer und Vermittler anbieten. 

Lehren und Lernen 
in der Weiterbildung

Die Weiterbildung beinhaltet die 
Berufstätigkeit im Angestellten-
verhältnis an einer Weiterbildungs-
stätte (Klinik, Ambulanz, Praxis), 
dem Theorieerwerb, der Selbster-
fahrung und den Behandlungen 
unter Supervision. Im Unterschied 
zur jetzigen Ausbildung, die über-
wiegend für die Berufsausübung 
im ambulanten Bereich vorbereitet, 
soll in Zukunft ein Teil der Weiter-
bildung im stationären Bereich 
stattfinden. Dies ermöglicht, detail-
lierte Kenntnisse und Kompetenzen 
in einem therapeutischen Team 
zu erwerben, sowie ein größeres 
Spektrum an Störungsbildern zu 
erleben und deren Behandlung 
schrittweise zu erlernen. 

Zur Orientierung der Weiterbil-
dungsteilnehmer in Bezug auf die 
Integration der unterschiedlichen 
Elemente eignen sich Strukturen, 
die bereits an den bestehenden 
Ausbildungsinstituten vorgehalten 
werden. Diese könnten in Weiter-
bildungsinstitute überführt werden 
und den Weiterbildungsteilneh-
mern ein entsprechendes Curricu-
lum anbieten (Tripp et al., 2016). 
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Woran könnte sich der 
schrittweise Erwerb 
psychotherapeutischer 
Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten – kurz 
psychotherapeutischer 
Kompetenz – in Studium 
und Weiterbildung orien-
tieren? 

Kahl-Popp hat sich mit der Frage 
des Lehrens und Lernens psycho-
therapeutischer Kompetenz am 
Beispiel der psychoanalytischen 
Ausbildung auseinandergesetzt 
(Kahl-Popp, 2007). Sie definiert 
psychotherapeutische Kompetenz 
anhand von drei Grund-Befähigun-
gen des Psychotherapeuten:

1.	Die Befähigung des Psychothera-
peuten, mit seiner Persönlichkeit 
günstige Voraussetzungen für 
ein psychotherapeutisches Ar-
beitsbündnis zu schaffen und zu 
dessen Aufrechterhaltung beizu-
tragen (personale Kompetenz).

2.	Die Befähigung des Psychothe-
rapeuten, das psychotherapeuti-
sche Arbeitsbündnis als psycho-
therapeutische Beziehung zu ge-
stalten (relationale Kompetenz).

3.	Die Befähigung des Psychothera-
peuten, mit einem Behandlungs-
konzept ein für den Patienten 
heilsames Arbeitsbündnis zu 
verwirklichen (konzeptionelle 
Kompetenz). (Kahl-Popp 2017, S. 
88).

Zur personalen Kompetenz, also 
den persönlichen Voraussetzungen 
des Psychotherapeuten, zählt u. a. 
die Fähigkeit zur Regulation eige-
ner Affekt- und Konfliktspannung, 
d.h. eine Offenheit gegenüber neu-
en Begegnungen aber auch Kennt-
nisse der eigenen psychischen 
Verarbeitungsweisen, Irritations-
möglichkeiten und Bewältigungs-
formen in Stresssituationen. Ferner 
eine neugierige und spielerische 
Haltung in Bezug auf die Interakti-
on mit anderen Menschen und die 
Bereitschaft, sich damit auseinan-
der zu setzen. Die Autorin arbeitet 
folgende Eigenschaften heraus:
•	 psychische Plastizität des Psy-

chotherapeuten,
•	 Empathie und bedingungslose 

Annahme des Patienten,
•	 die Fähigkeit, einen Zustand des 

Nicht-Wissens und Nicht-Verste-
hens auszuhalten,

•	 Vertrauen in die Wirksamkeit des 
eigenen Behandlungskonzepts 
und 

•	 die Fähigkeit zur Regulation ei-
gener Affekt- und Konfliktspan-
nung in der Interaktion mit dem 
Patienten.

Die relationale Kompetenz richtet 
sich auf die Gestaltung der the-
rapeutischen Beziehung, die eine 
ungleiche zwischen einem hilfe-
suchenden Patienten und einem 
professionellen ‚Heiler‘ ist. Sie 
dient ausschließlich dem Zweck, 

seelisches Leiden zu lindern oder 
zu heilen. Auch wenn die Bezie-
hungsfähigkeit des Therapeuten 
unabhängig von einem Psychothe-
rapieverfahren ist, gibt es bestimm-
te Techniken, die dem Ziel dienen, 
ein Arbeitsbündnis zu entwickeln, 
aufrecht zu halten und Krisen zu 
bewältigen. Beziehungsgestalten-
de Komponenten sind:
•	 die Übernahme der Verantwor-

tung für die therapeutische Be-
ziehung,

•	 kommunikative Intuition,
•	 die Fähigkeit zur Reflexion der 

Beziehung und zur Umsetzung 
der Erkenntnisse,

•	 die Begründung eines dauer-
haften therapeutischen Arbeits-
bündnisses und 

•	 das Angebot eines sicheren Set-
tings als Kontext der therapeuti-
schen Beziehung.

Konzeptionelle Kompetenz richtet 
sich auf die Fähigkeit, ein für den Pa-
tienten heilsames Behandlungskon-
zept und Arbeitsbündnis zu erwir-
ken. Wesentliche Bestandteile sind:
•	 eine plausible Erklärung für die 

Beschwerden des Patienten,
•	 ein Vorgehen, das dazu dient, die 

Beschwerden des Patienten auf-
zulösen,

•	 die Bedeutung des Behand-
lungskonzepts für Therapeut 
und Patient (z. B. der Annahme 
unbewusster Prozesse, die es zu 
erkunden gilt) und
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bildung soll es dann darum gehen, 
die Behandlung von Patienten mit 
unterschiedlichen Störungsbildern 
verfahrensspezifisch unter Super-
vision zu erlernen und zunehmend 
selbstständig durchzuführen.

Selbsterfahrung
Die verfahrensspezifische Selbster-
fahrung dient der persönlichen Re-
flexion und kann im Einzelsetting 
oder in der Gruppe stattfinden. 
Sinnvoll sind sowohl Einzel- als 
auch Gruppenerfahrung. Momen-
tan sind 120 Stunden verpflich-
tend. Je nach Psychotherapiever-
fahren werden voraussichtlich 
unterschiedliche Anforderungen an 
die Stundenzahl und das Setting 
der Selbsterfahrung gestellt wer-
den. Für eine psychoanalytische 
Ausbildung – auch für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
– ist beispielsweise eine Lehrana-
lyse begleitend zur Ausbildung mit 
mehreren Stunden in der Woche 
gefordert. Einige Institute bieten 
inzwischen für KJP zusätzlich eine 
„Professionsspezifische Selbster-
fahrung“ an. Dabei geht es um 
eine Selbsterfahrung mit Mitteln 
der Kinderpsychotherapie, z. B. 
spielerischer Techniken oder krea-
tivem Material, um (wieder) einen 
besseren Zugang zum eigenen 
Erleben zu bekommen, mit denen 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten ja in den Behandlun-
gen permanent konfrontiert sind. 

Supervision
In der Supervision werden die Be-
handlungsfälle der Weiterbildungs-
kandidaten vorgestellt und von 
einer im jeweiligen Verfahrenen 
erfahrenen Kollegin begleitet. Su-
pervision wird verstanden als „eine 
systematische Reflexion von inne-
ren und interpersonellen Prozessen 
in einer professionellen Interakti-
on“ (Binder-Klinsing, 2016, S. 15), 
die auf psychotherapeutischen 
Konzepten beruht, sich aber von 
der Therapie unterscheidet.

Die wohlwollende aber auch kriti-
sche Würdigung der Tätigkeit des 
Kandidaten ermöglicht diesem die 

Entwicklung einer eigenen thera-
peutischen Haltung durch Lernen 
am Modell aber auch in Abgren-
zung zu diesem. Die Erfahrungen in 
der Supervision sind entscheidend 
für das Gewinnen von Sicherheit in 
der selbstständigen psychothera-
peutischen Tätigkeit.

Zeitlicher und
finanzieller Rahmen
Der zeitliche Umfang der zukünfti-
gen Weiterbildung wird noch kon-
trovers diskutiert. Einerseits könnte 
sie im Vergleich zur jetzigen Ausbil-
dung verkürzt werden, da wichtige 
Grundlagen bereits im Studium 
gelehrt werden. Andererseits sind 
die Inhalte im Vergleich zur jetzi-
gen Ausbildung um ein Vielfaches 
erweitert. Der umfangreiche stati-
onäre Anteil, möglicherweise auch 
im komplementären Bereich wie 
der Jugendhilfe, die Anforderung, 
nicht nur Einzel-, sondern auch 
Gruppentherapie zu erlernen sowie 
die Durchführung von Kurzzeit-, 
Langzeit- und Erhaltungstherapie 
unter Supervision erfordern einen 
Zeitraum von etwa fünf Jahren. 

Da die Weiterbildungsteilnehmer 
angestellt sind und bereits in dem 
Beruf arbeiten, den sie erlernen, 
dürfte der Druck, aus wirtschaftli-
chen Gründen schnell fertig wer-
den zu müssen, geringer sein als in 
der jetzigen Ausbildung.

Voraussetzung dafür ist selbstver-
ständlich ein angemessenes Gehalt 
sowohl für die Weiterbildungsteil-
nehmer als auch für die Dozenten, 
Supervisoren und Selbsterfah-
rungsleiter. �

Dr. Helene Timmermann
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin TP 

Psychoanalyse, Familien und Paartherapie, 
Dozentin und Supervisorin, niedergelassen in eigener Praxis 

in Hamburg, stellvertretende Vorsitzende der VAKJP.

•	 die Reflexion der Verknüpfung 
von Persönlichkeit, Arbeitsbünd-
nis und Behandlungskonzept des 
Psychotherapeuten (Kahl-Popp, 
2007, 89ff).

Kahl-Popp weist darauf hin, dass 
die fachliche Kompetenz des Psy-
chotherapeuten nur in Überein-
stimmung mit dem jeweiligen Pa-
tienten realisierbar ist. Für die Aus- 
und Weiterbildung bedeutet dies, 
dass die Studierenden bereits im 
Studium mit Patienten konfrontiert 
werden müssten, ohne diese aber 
bereits eigenständig zu behandeln. 
Das könnte zum Beispiel in Form 
von Hospitationen in der diagnos-
tischen Phase, beobachtende Teil-
nahme hinter der Einwegscheibe 
oder durch die Bearbeitung von 
Videoaufzeichnungen geschehen. 
Benecke (2013) plädiert dafür, dass 
die Studenten gegen Ende des Stu-
diums bereits eine oder mehrere 
Behandlungen unter Supervision 
durchführen. Diese Sichtweise wird 
kontrovers diskutiert und ist aus 
Gründen des Patientenschutzes 
umstritten. 

Zusammenfassend kann festge-
halten werden, dass im Zentrum 
der Aus- und Weiterbildung ange-
hender Psychotherapeuten nicht 
vorrangig die Aneignung von the-
oretischem Wissen, Literaturstu-
dium, Forschungsmethoden, Be-
handlungsstrategien und Interven-
tionsmöglichkeiten stehen kann, 
sondern im „Mittelpunkt der Aus-
bildung müsste die Entwicklung 
personaler und relationaler the-
rapeutischer Kompetenz stehen“ 
(Kahl-Popp, 2017, 161). Studenten 
und Ausbildungskandidaten iden-
tifizieren sich mit ihren Lehrern. 
Insofern wäre es notwendig, sie zu 
begleiten und zu ermutigen, eine 
eigene Haltung auf dem Hinter-
grund ihrer Persönlichkeit und den 
Erfahrungen im Studium zu entwi-
ckeln. Das gemeinsame Kennen-
lernen unterschiedlicher Theorien 
psychotherapeutischer Verfahren 
und Methoden im Studium könnte 
die Entwicklung einer psychothe-
rapeutischen Haltung fördern und 
Vorurteile abbauen. In der Weiter-

Die Erfahrungen 
in der Supervision 

sind entscheidend für das 
Gewinnen von Sicherheit 

in der selbstständigen 
psychotherapeutischen 

Tätigkeit
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Ob Sie – wie gewohnt – Ihre 
Psychotherapie Aktuell viermal im 
Jahr per Post zugestellt bekommen 
möchten, oder zukünftig auf ein 
rein digitales Leseerlebnis setzen, 
ist Ihre individuelle Entscheidung.

Die DPtV hat nicht nur aus ökolo-
gischen Gründen, sondern auch 
wegen der zunehmend guten 
Lesbarkeit von Texten in elektro-
nischen Produkten entschieden, 
einen rein digitalen Bezug unserer 
Zeitschrift anzubieten. So können 
Sie auch Vorteile wie beispiels-
weise eine sehr raumsparende 
Archivierung und eine leichte 
Stichwortsuche bestimmter Inhalte 
nutzen. 

Teilen Sie uns Ihren Wunsch ein-
fach per E-Mail mit: bgst@dptv.de

So, oder so ...?



Privat Versicherte in der
psychotherapeutischen Praxis
Etwa 11 % der Bevölkerung sind in einer privaten Krankenversicherung versichert, dabei gibt es die Wahl zwischen 
mehr als 47 privaten Versicherungen mit verschiedenen Tarifbedingungen.
 
Alle  Privaten Krankenversicherungen erstatten die Ausgaben für eine ambulante psychotherapeutische und 
neuropsychologische Behandlung. In dieser Broschüre sind die wesentlichen Bedingungen und der Leistungsumfang 
der großen Privaten Krankenversicherungen sowie die Basisversicherung und die Sondertarife für Studenten 
zusammengestellt. Erläutert werden auch die Beihilfeverordnung für die Psychotherapie und die Bedingungen der 
„sonstigen Kostenträger“,wie Berufsgenossenschaften, Bundespolizei, Post- oder Bundesbahnbeamtenversicherungen. 
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Unfallversicherungsträger.
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009 44 oder auf www.bgst.de.
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